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Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS begrüßt die anwesenden Stadt- und Gemein-
derätInnen, den Stadtamtsdirektor sowie die anwesenden ZuseherInnen recht herz-
lich.  
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS stellt fest, dass die Einladung zur Sitzung des 
Gemeinderates fristgerecht an alle Gemeinderatsmitglieder ergangen ist. Die Be-
schlussfähigkeit des Gemeinderates ist gegeben. 
 
 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS informiert, somit ist in der heutigen Gemeinde-
ratssitzung folgende Tagesordnung zu behandeln: 
 
1. Genehmigung der Verhandlungsschrift der Gemeinderatssitzung vom 16.09.2024 
 
2. Mitteilungen der Bürgermeisterin 
 
3. Fragestunde 

 
4. Berichte der Ausschussobfrauen und Ausschussobmänner 

 
5. Einwendungsbehandlung für die Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes, 

Verfahrensfall Nr. 1.02, zur Ausweisung des Grundstückes Nr. 840/3 EZ 363 in der 
Katastralgemeinde 67411 Weißenbach bei Liezen der Ehegatten Walter und Elke 
Göschl bzw. deren Rechtsnachfolger Angela Ornik, BA (Tochter) und Michael Or-
nik, MSc (Schwiegersohn) als „Gebiet mit baulicher Entwicklung für Wohnen“    
 

6. Endbeschluss für die Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes, Verfahrens-
fall Nr. 1.02, zur Ausweisung des Grundstückes Nr. 840/3 EZ 363 in der Katastral-
gemeinde 67411 Weißenbach bei Liezen der Ehegatten Walter und Elke Göschl 
bzw. deren Rechtsnachfolger Angela Ornik, BA (Tochter) und Michael Ornik, MSc 
(Schwiegersohn) als „Gebiet mit baulicher Entwicklung für Wohnen“     
 

7. Einwendungsbehandlung für die Änderung des Flächenwidmungsplanes, Verfah-
rensfall Nr. 1.03, zur Ausweisung des Grundstückes Nr. 840/3 EZ 363 in der Ka-
tastralgemeinde 67411 Weißenbach bei Liezen der Ehegatten Walter und Elke 
Göschl bzw. deren Rechtsnachfolger Angela Ornik, BA (Tochter) und Michael Or-
nik, MSc (Schwiegersohn) als „Bauland in der Kategorie Wohnen Allgemein“ mit 
der gleichzeitigen Einstufung als „Aufschließungsgebiet“     

    
8. Endbeschluss für die Änderung des Flächenwidmungsplanes, Verfahrensfall Nr. 

1.03, zur Ausweisung des Grundstückes Nr. 840/3 EZ 363 in der Katastralge-
meinde 67411 Weißenbach bei Liezen der Ehegatten Walter und Elke Göschl bzw. 
deren Rechtsnachfolger Angela Ornik, BA (Tochter) und Michael Ornik, MSc 
(Schwiegersohn) als „Bauland in der Kategorie Wohnen Allgemein“ mit der gleich-
zeitigen Einstufung als „Aufschließungsgebiet“   

 
9. Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage für das Projekt „Subvention Er-

richtung Denkmal Sternenkinder“ (VC 3200170) 
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10. Entnahme aus der Grundstücksrücklage für die Abdeckung der Rückforderung 

Hochlahner 
 
11. Entnahme aus der Grundstücksrücklage für das Projekt „Ankauf Oberreiner Grund-

stück“ (VC 1200171) 
 
12. Zuführung des Erlöses aus dem Verkauf des Grundstückes Nr. 311, KG 67406 

Liezen, EZ 433 an den Naturschutzbund Stmk. an die Grundstücksrücklage 
 
13. Beauftragung der Bürgermeisterin zum Abschluss eines neuen Stromliefervertra-

ges für 2025 
 
14. Festsetzung von Hallengebühren für die Friedhöfe Liezen und Weißenbach  
 
15. Festsetzung von Tarifen für die Randspielzeiten des Kinderhauses ab dem Kinder-

gartenjahr 2025/2026 
 
16. Änderung der Marktordnung  
 
17. Erlassung einer neuen Marktgebührenordnung 
18. Festsetzung von Tarifen für die Adventbegegnungen 

 
19. Flächentausch Grundstücksnummer 1041 KG 67409 Reithtal mit Mag. Roland und 

Mag. Ulrike Jahn 
 

20. Auflassung des öffentlichen Gutes hinsichtlich eines Trennstückes des Grundstü-
ckes Nr. 1041 KG 67409 Reithtal und Übernahme in das freie Gemeindevermögen 

 
21. Übergabe eines Trennstückes des Grundstückes Nr. 1041 KG 67409 Reithtal an 

das Grundstück Nr. .205 KG 67409 Reithtal (Mag. Roland und Mag. Ulrike Jahn)  
 

22. Übernahme eines Trennstückes des Grundstückes .205 KG 67409 Reithal (Mag. 
Roland und Mag. Ulrike Jahn) in das öffentliche Gut 

 
 

 
Nicht öffentlicher Teil:  
 
23. Personalangelegenheiten 
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1. 
 
Genehmigung der Verhandlungsschrift der Gemeinderatssitzung vom 
16.09.2024 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS teilt mit, nachdem zur Verhandlungsschrift der 
Gemeinderatssitzung vom 16.09.2024 keine Einwendungen erfolgt sind, gilt die Ver-
handlungsschrift als genehmigt. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

2. 
 
Mitteilungen der Bürgermeisterin 
 
 
 
a) Gemeindewandertag 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, informiert, dass am 26. Oktober der traditio-
nelle Gemeindewandertag stattfindet, Treffpunkt ist um 09:00 Uhr vor dem Rathaus. 
Die Wanderung führt zu den Bauernhöfen Mandl, Dechlbauer und Obergeier. Zum Ab-
schluss wird zu einem gemütlichen Zusammensein bei Jause und Musik im Hof der 
Familie Eder eingeladen, wobei frische Steirerkrapfen serviert werden.  
 
 
 
b) Stammtische mit der Bürgermeisterin 
 
Die Bürgermeisterin berichtet, dass im November insgesamt sechs Stammtische mit 
der Bürgermeisterin stattfinden werden, und lädt die Bevölkerung herzlich zur Teil-
nahme ein. Die Stammtische finden zu folgenden Terminen, an folgenden Orten statt:  
 
Donnerstag, 07.11.2024, 18:30 Uhr, Volkschule Weißenbach/Turnsaal, 
Freitag, 08.11.2024, 15:00 Uhr, Kaffee Taunt, 
Montag, 11.11.2024, 18:30 Uhr, Habibis Grillstube,  
Dienstag, 12.11.2024, 18:30 Uhr, Kaffee Restaurant Schnuderl, 
Mittwoch, 13.11.2024, 18:30 Uhr, Hotel Liezenerhof und 
Donnerstag, 14.11.2024, 18:30 Uhr, Gasthaus Arracher.  
 
 
 
c) Langer Amtstag im Bürgerservice 
 
Die Bürgermeisterin informiert, dass die Parteienverkehrszeiten im Bürgerservice ab 
04. November geändert werden. Es soll nunmehr ein langer Amtstag am Dienstag, 
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durchgehend von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr, eingeführt werden. Die Parteienverkehrs-
zeiten im Rathaus sind ab 04.11.2024 somit wie folgt geregelt: Alle Abteilungen: Mon-
tag bis Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr, Dienstag 14:00 bis 16:00 Uhr.  
 
 
Bürgerservice: Montag bis Freitag 08.00 bis 12:00 Uhr, Dienstag 08:00 bis 19:00 Uhr. 
 
 
 
d) Liezen-Gutschein neue Hüllen 
 
Die im Auftrag des Tourismusverbandes von einem Grafiker entworfenen neuen Hül-
len der Liezen Gutscheinkarte weisen eine sehr triste Optik, ähnlich einem Sterbean-
denken, auf. Außerdem beinhaltet die Aufschrift der Gutscheinhüllen mehrere negati-
ven konnotierten Worte. Aus diesem Grund wurde von Citymanager Heinz Treschnit-
zer eine neue, freundliche Gutscheinhülle gestaltet.  
 
 
 
e) Relaunch Bibliothek Liezen im Stadthaus Arkade 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, informiert, dass das Bundesschulzentrum in 
welchem auch die Stadtbibliothek untergebracht ist, umgebaut wird. Derzeit stellt das 
Bundesschulzentrum die Räumlichkeiten für die Bibliothek zur Verfügung und die 
Stadtgemeinde Liezen sorgt für das Personal und die Medien. Das hat jahrelang sehr 
gut funktioniert. Nach dem Umbau werden die für die Bibliothek zur Verfügung stehen-
den Räumlichkeiten jedoch massiv verkleinert und es werden nur noch 80 m2 zur Ver-
fügung stehen. Dies entspricht dem Platzbedarf für eine reine Schulbibliothek. Die 
Stadtgemeinde Liezen hätte sich zu sehr hohen Kosten einkaufen können, dies wäre 
in Form eines Zuschusses zu den Baukosten oder durch einen besonders hohen Miet-
zins möglich gewesen. In diesen Fall hätte die Bibliothek in der bisherigen Größe er-
halten werden können. Da sich diese Variante für die Stadtgemeinde Liezen jedoch 
finanziell in keinster Weise abbilden lässt, wurde nach Alternativen gesucht und be-
steht nunmehr die Möglichkeit, die Stadtbibliothek im Stadthaus Arkade auf Mietbasis 
unterzubringen. Für die Unterbringung der Bibliothek würden in der Arkade 265,72 m2 
zur Verfügung stehen. Die Finanzierung soll über ein Leader-Projekt erfolgen, dessen 
Gesamtvolumen € 166.666,67 beträgt, wovon € 100,000 gefördert werden könnten. 
Ein entsprechendes Förderansuchen wurde bereits gestellt, zudem wurde beim Land 
Steiermark um Bedarfszuweisungsmittel angesucht. Vorteile dieser Variante wären die 
zentrale Lage sowie die Verfügbarkeit von Parkplätzen, welche am derzeitigen Stand-
ort problematisch ist. Der Durchführungszeitraum für das Projekt wäre von 01.01.2025 
bis 31.12.2025.  
 
 
 
f) Blackoutvorsorge im Ausbau 
 
Die Bürgermeisterin berichtet, dass insgesamt vier Stromaggregate für die Wasserver-
sorgung sowie die Abwasserentsorgung geliefert wurden. Somit ist die Aufrechterhal-
tung der bestehenden diesbezüglichen Infrastruktur im Falle eines Blackouts gewähr-
leistet. 
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g) Sanierung Oberdorferweg und Dorfstraße Weißenbach 
 
Die Bürgermeisterin informiert, dass der Oberdorferweg saniert wird und im Zuge der 
Baustelle auch Glasfaserleitungen mitverlegt werden. 
 
Weiters wird in Weißenbach die Dorfstraße von der Kreuzung Schalenweg bis zum 
Sengsschmiedweg saniert. Ob im dortigen Bereich die Mitverlegung von Glasfaserlei-
tungen erfolgt, wurde von der RLM Infrastruktur GmbH bis dato noch nicht entschie-
den. 
 
 
 
h) e5 – Das vierte „e“ ist mit 69 % stark abgesichert 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, berichtet, dass die Stadtgemeinde Liezen seit 
dem Jahr 2009 am e5-Programm teilnimmt. In der Zeit von GR August Singer als Um-
weltreferent wurde das vierte „e“ erlangt. Danach ist dieses Projekt ein wenig einge-
schlafen und wurde inzwischen jedoch auf neue Beine gestellt. Initialzündung war eine 
Exkursion zur Stadtgemeinde Judenburg, welche seit geraumer Zeit über 5 „e“ verfügt 
und bereits im Sommer 2022 eine Delegation aus Liezen zu einem Erfahrungsaus-
tausch empfangen hat. Nunmehr wurde die Stadtgemeinde Liezen auditiert und konnte 
sich von 64 % auf 69 % steigern, obwohl die Kriterien für das Audit inzwischen strenger 
geworden sind.  
 
GR August Singer meldet sich zu Wort und führt aus, dass er seinen Hut zieht und 
sich bei den befassten Mitarbeitern der Gemeinde herzlich bedankt, dass es gelungen 
ist, das vierte „e“ zu erhalten. GR Singer stellt klar, dass dieses Projekt in der Zeit von 
GRin Jennifer Kolb als Umweltreferentin eingeschlafen ist, die Gemeinde hat mit der 
Bestellung einer neuen Umweltreferentin und der Betrauung von Barbara Aigner mit 
dem e5-Agenden jedoch kurzfristig die Kurve gekriegt. 
 
 
 
i) Altspeiseölboxen 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, berichtet, dass von der Firma Münzer Altspei-
seölboxen aufgestellt wurden. Das Altöl wird zu Biotreibstoff verarbeitet und es können 
in die Boxen auch Behältnisse eingeworfen werden. 
 
GR Helmut Laschan möchte wissen, welche Arten von Behältnissen eingeworfen wer-
den können. 
 
GR Mirko Oder antwortet, dass außer Glas alle Behältnisse eingeworfen werden kön-
nen. 
 
Die Bürgermeisterin informiert, dass Butterschmalz, Margarine, Altspeiseöl/-fett, ver-
dorbenes Öl, abgelaufenes Öl sowie Öl von eingelegtem Lebensmittel eingeworfen 
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bzw. entsorgt werden kann. Die Boxen sind am Parkplatz des Alpenbades, am Park-
platz der Tennishalle, in der Admonter Straße sowie in der Dorfstraße Weißenbach 
aufgestellt. 
 
 
 
j) Eislaufplatz Liezen geplante Eröffnung Samstag, 30.11.2024 
 
Die Bürgermeisterin berichtet, dass der Eislaufplatz am Samstag, den 30.11., eröffnet 
wird. Die Öffnungszeiten werden Montag bis Sonntag, von 14:00 bis 16:30 Uhr, sowie  
 
von 17:30 bis 20:00 Uhr sein. Für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sind 
auch in der kommenden Saison Sonderöffnungszeiten von Montag bis Freitag, jeweils 
am Vormittag, vorgesehen. Die Voraussetzung hierfür ist eine Gruppengröße von zu-
mindest zehn Kindern. Am 24.12. und am 31.12. wird der Eislaufplatz jeweils vormit-
tags von 10:00 bis 12:30 geöffnet sein. 
 
 
 
k) Kinderbadekarten Hallenbad Spital am Pyhrn 
 
Die Bürgermeisterin informiert, dass die Stadtgemeinde Liezen erneut ein Kontigent 
vergünstigter Kindertageskarten für das Hallenbad in Spital am Pyhrn angekauft hat, 
welche im Bürgerservice erhältlich sind.  
 
 
 
l) Aufbahrungshalle in Weißenbach 
 
Die Bürgermeisterin berichtet, dass am Friedhof in Weißenbach ein neuer Kerzenau-
tomat installiert wurde. Die Aufbahrungshalle wurde saniert, eine neue Beleuchtung 
sowie neue Heizkörper angebracht und es wurde zudem ein von außen zugängliches 
WC geschaffen.  
 
 
 
m) Sternenkindergedenkstätte 
 
Die Bürgermeisterin berichtet, dass die Gedenkstätte für die Sternenkinder am Fried-
hof Liezen am Fertigwerden ist.  
 
 
 
n) Sanierung Kriegerdenkmal 
 
Die Bürgermeisterin informiert, dass das Kriegerdenkmal renoviert und saniert wurde. 
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o) Fahrzeugsegnung HLF 2 der FF Pyhrn 
 
Die Bürgermeisterin berichtet, dass das neue HLF 2 der Freiwilligen Feuerwehr Pyhrn 
im Rahmen einer netten Feier gesegnet wurde.  
 
 
 
p) Ehrenringverleihung 
 
Die Bürgermeisterin berichtet, dass an Bürgermeisterin a.D. Roswitha Glashüttner so-
wie an Bezirkshauptmann a.D. Hofrat Dr. Christian Sulzbacher im Rahmen eines Fest-
aktes, welcher am Dienstag, dem 19.11., mit Beginnzeit um 18:00 Uhr, im großen Saal 
des Kulturhauses stattfindet, der Ehrenring der Stadtgemeinde Liezen verliehen wird. 
Alle Gemeinderäte sind herzlich eingeladen und die Bürgermeisterin bittet um zahlrei-
ches Erscheinen sowie um vorherige Anmeldung bei Chiara Unterberger.  
 
 
 
 

3. 
 
Fragestunde 
 
 
 
a) Mandatsverlust GRin Jennifer Kolb 
 
GR Werner Rinner weist darauf hin, dass GRin Jennifer Kolb der heutigen Sitzung er-
neut unentschuldigt ferngeblieben ist, und führt aus, dass die Gemeindeordnung ge-
mäß seiner Interpretation bei dreimaligem aufeinanderfolgendem unentschuldigtem 
Fernbleiben den Mandatsverlust vorsieht. GR Werner Rinner bittet die Bürgermeisterin 
daher, ein klärendes Gespräch mit GRin Jennifer Kolb zu führen.  
 
Die Bürgermeisterin übergibt dem als Auskunftsperson anwesenden Stadtamtsdirek-
tor Mag. Peter Neuhold das Wort.  
 
Mag. Neuhold führt aus, dass Frau GRin Jennifer Kolb, den Aufzeichnungen im Stadt-
amt zufolge, nunmehr das dritte Mal in Folge unentschuldigt ferngeblieben ist. Daher 
liegen die Voraussetzungen für den Mandatsverlust vor, und es wird vom Stadtamt 
diesbezüglich am morgigen Tag an das Land Steiermark herangetreten werden. Nach-
dem diese Vorgehensweise bereits durch das dreimal aufeinanderfolgende unent-
schuldigte Fernbleiben ausgelöst wird, besteht aus derzeitiger Sicht für ein klärendes 
Gespräch kein Raum mehr.  
 
GR August Singer informiert, dass der auf der Liste der GRÜNEN zweitgereihte Kan-
didat GRin Jennifer Kolb mehrfach zum Rücktritt aufgefordert hat, jedoch hat sich GRin 

Jennifer Kolb stets geweigert, ihr Mandat zurückzulegen. 
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Zur Kenntnis genommen. 
 
 
b) Schranken Fußgängerzone 
 
GR Werner Rinner bedankt sich dafür, dass im Bereich der Fußgängerzone ein 
Schranken installiert wird. Dies ist ein wichtiger Schritt, der nunmehr sehr schnell zur 
Umsetzung gelangen konnte. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
c) Stadtratsbeschlüsse 
 
Weiters bedankt sich GR Werner Rinner bei der Bürgermeisterin und dem Stadtamts-
direktor dafür, dass die Stadtratsbeschlüsse nunmehr auch für jene Gemeinderäte, 
welche nicht im Stadtrat vertreten sind, im Sitzungsmanager einsehbar sind. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
d) Arzbergweg 
 
GR Werner Rinner weist darauf hin, dass am Arzberweg eine Tonnagebeschränkung 
besteht. Auch die kleinen Schneeräumfahrzeuge der Gemeinde sind momentan zu 
schwer, um dort fahren zu köönen, jedoch muss im Winter eine Schneeräumung erfol-
gen. GR Rinner möchte daher wissen, ob die Mitarbeiter der Stadtgemeinde Liezen im 
dortigen Bereich trotzdem mit den Schneeräumfahrzeugen fahren dürfen und wer in 
einem solchen Fall die Verantwortung übernimmt, wenn etwas passiert.  
 
Die Bürgermeisterin antwortet, dass die provisorische Sanierung des Arzbergweges 
im Stadtrat beschlossen wurde. Damit ist sichergestellt, dass im kommenden Winter 
eine Schneeräumung mit kleinen Kommunalfahrzeugen möglich ist. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
e) Umfrage Sicherheit 
 
GR Werner Rinner erinnert daran, dass in einem sozialen Netzwerk eine Umfrage be-
züglich der Sicherheit in Liezen durchgeführt wurde. Rund 70% der Teilnehmer/innen 
fühlen sich aus verschiedensten Gründen in Liezen nicht sicher. Dieses Thema betrifft 
jedoch derzeit nicht nur Liezen, sondern auch andere Städte und Gemeinden. In Lie-
zen gibt es bereits verschiedene Ansätze der Gemeinde, einige Themen, die bei der 
Umfrage in den Kommentaren erwähnt wurden, einzudämmen bzw. wird bereits gegen 
manche Probleme aktiv vorgegangen. Andere Gemeinden, wie z. B. Knittelfeld, haben 
bereits eigene Sicherheitskonzepte in Zusammenarbeit mit den Bürgern und verschie-
denen Institutionen erstellt. 
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GR Werner Rinner möchte wissen, wie in Liezen nunmehr vorgegangen werden soll, 
damit den Bewohner/innen wieder ein sicheres Gefühl vermittelt werden kann.  
 
Die Bürgermeisterin antwortet, dass sie das Konzept der Stadtgemeinde Knittelfeld 
nicht kennt, sie wird sich diesbezüglich jedoch erkundigen. In Liezen wird die Sicher-
heit im Straßenverkehr vorangetrieben. Leider muss die Gemeinde oft sehr lange auf 
Verordnungen der Bezirkshauptmannschaft Liezen warten, wie dies jetzt auch im Hin-
blick auf die Tempo 30 Beschränkung der Fall ist. Wenn die entsprechende Verord-
nung letztendlich in Kraft getreten ist, wird jedenfalls mehr Sicherheit im Straßenver-
kehr gewährleistet sein. 
 
Weiters informiert die Bürgermeisterin, dass in der Unterführung in der Fußgängerzone 
mittels Kameraüberwachung und besserer Beleuchtung den Menschen bei Dunkelheit 
ein sichereres Gefühl vermittelt werden soll. Abschließend hält die Bürgermeisterin 
fest, dass es sehr schwierig ist, die richtigen Maßnahmen zu setzen, damit die Men-
schen weniger Angst vor anderen Menschen haben. Erforderlich wäre mehr Polizei-
präsenz, diese wird von der Bürgermeisterin auch beharrlich gefordert. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
f) Polizeipräsenz in Liezen 
 
GR August Singer möchte wissen, ob es in Liezen überhaupt eine Polizei gibt, welche 
Aufgaben diese hat und auf welche Weise sie diese wahrnimmt. Weiters fragt GR Au-
gust Singer, was die Gemeinde tun kann, damit sich hier etwas ändert. Abschließend 
weist GR August Singer darauf hin, dass sich die Gemeinde die Schrankenanlage er-
sparen könnte, wenn die Polizei am Kulturhausplatz präsenter wäre. 
 
Die Bürgermeisterin antwortet, dass ihren Informationen zufolge derzeit um 4.000 Po-
lizisten weniger im Dienst stehen als früher. Stadtrat  
 
Raimund Sulzbacher stellt klar, dass dies so nicht richtig ist. Es wurden in Sonderbe-
reichen massive Aufstockungen vorgenommen, wie etwa in Dienststellen zur Bekämp-
fung der Cyberkriminalität. Insgesamt hat sich der Personalstand der Polizei durch 
diese Maßnahmen sogar erhöht. 
 
Aus Sicht von GR August Singer gehört die Polizeipräsenz auf der Straße erhöht. GR 
Singer wiederholt seine Frage, welche Aufgaben die Liezener Polizei überhaupt wahr-
zunehmen hat. Die Leute glauben nämlich, dass in Liezen gar keine Polizei mehr exis-
tiert. 
 
Die Bürgermeisterin übergibt Stadtrat Raimund Sulzbacher, in dessen Eigenschaft als 
Kommandant der Polizeiinspektion Liezen, das Wort.  
 
Für Stadtrat Sulzbacher ist es überhaupt nicht bemerkbar, dass die Sicherheit nicht 
gewährleistet ist. Die Aufgaben der Polizei ergeben sich aus dem Sicherheitspolizei-
gesetz sowie der Strafprozessordnung. Weiters stellt Stadtrat Raimund Sulzbacher 
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klar, dass die Polizeiinspektion keine Gemeindepolizei ist. Wenn die Gemeinde will, 
dass die Polizei zusätzlich zu den gesetzlich zugewiesenen Tätigkeitsfeldern weitere 
Aufgaben übernimmt, müsste man einen Gemeindewachkörper oder eine Gemeinde-
polizei einrichten. Dies ist jedoch nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen mög-
lich. 
 
Stadtrat Sulzbacher konkretisiert, dass die Hauptaufgaben der Polizei in der Gewähr-
leistung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie im öffentlichen Raum besteht. Die 
Aufgaben der Polizei sind somit klar umrissen. Von diesen Aufgaben ist auch die 
Schulwegsicherung und die Geschwindigkeitsüberwachung auf Gemeindestraßen 
umfasst. In diesem Zusammenhang weist Stadtrat Sulzbacher darauf hin, dass die 
Strafbeträge, die für Geschwindigkeitsübertretungen auf Gemeindestraßen anfallen, 
in die Gemeindekasse fließen. Jedoch stellt Stadtrat Raimund Sulzbacher klar, dass 
die Polizei auf Gemeindestraßen nicht mehr Aufgaben übernehmen kann als auf Lan-
desstraßen. 
 
GR August Singer weist darauf hin, dass Thomas Koch permanent, meist mit mehre-
ren Fahrzeugen, vor seinem Lokal steht und die Polizei an diesen Fahrzeugen vorbei-
geht, ohne etwas zu unternehmen. GR Singer möchte wissen, ob Herr Thomas Koch 
von der Polizei abzustrafen ist oder von den Parkraumüberwachungsorganen.  
 
 
 
Stadtrat Raimund Sulzbacher informiert, dass die Bundespolizei hier zwar mitwirken 
könnte, jedoch ist in Liezen die Group 4 mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs 
beauftragt. Da Doppelgleisigkeiten vermieden werden sollen, überwacht die Polizei die 
gebührenpflichtige Kurzparkzone nicht. 
 
GR August Singer fragt, ob es zwischen der Group 4 und der Polizei Vereinbarungen 
gibt.  
 
Stadtrat Raimund Sulzbacher antwortet, dass es solche Vereinbarungen nicht gibt, 
sondern die Group 4 von der Gemeinde mit der Parkraumüberwachung beauftragt 
wurde. Ein Rechtsverhältnis besteht daher lediglich zwischen der Gemeinde und der 
Group 4.  
 
Die Bürgermeisterin berichtet, dass die Verordnung hinsichtlich der Fußgängerzone 
ohnehin adaptiert werden muss. Es sollen künftig genaue Zeiten für Ladetätigkeiten 
festgelegt werden. Eine abgeänderte Verordnung befindet sich bereits in Vorbereitung. 
 
GR August Singer möchte wissen, ob von der Polizei in Liezen patrouilliert wird. Dies 
sollte nämlich zu fixen Zeiten erfolgen. Weiters fragt GR Singer, warum manche Poli-
zisten zu zweit oder zu dritt anzutreffen sind, da er der Meinung ist, dass man die 
ohnehin knappen Personalressourcen durch eine entsprechende Einteilung effizienter 
einsetzen könnte.  
 
Stadtrat Raimund Sulzbacher antwortet, dass er diesen Vorwurf so nicht stehen lassen 
kann. Es finden Einschulungsmaßnahmen für Aspiranten statt, an denen naturgemäß 
mehr als eine Person teilnimmt. Zudem ist es aus Sicherheitsgründen notwendig, dass 
Polizisten zu zweit Dienst machen.  
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GRin Angelika Platzer ergänzt, dass die Kollegen auch in Zivilfahrzeugen Streife fahren 
und daher nicht als Polizisten erkennbar sind.  
 
GR Wolfgang Preis ruft in Erinnerung, dass der Feueranschlag in Liezen innerhalb 
kürzester Zeit aufgeklärt werden konnte. Dies wäre nicht möglich gewesen, wenn die 
Polizei ihre Arbeit nicht ordentlich gemacht hätte. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
g) Containerdorf Niederfeldstraße 
 
GR Helmut Laschan weist darauf hin, dass im Bereich der Kleingartensiedlung in der 
Niederfeldstraße ein Containerdorf entstanden ist. Es befinden sich dort etwa zwanzig 
abgemeldete PKW und auch einige Wohnmobile.  
 
GR Werner Rinner stellt klar, dass das eingezäunte Grundstück Herrn Jürgen Bacher 
gehört. Desweiteren befinden sich im dortigen Bereich die eigenen Container von GR 
Rinner. GR Rinner weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Wohnmobile 
in seinem Areal legal abgestellt sind. Die anderen Fahrzeuge befinden sich auf dem 
Grundstück von Jürgen Bacher.  
 
GR Laschan weist darauf hin, dass die Fahrzeuge bereits in die Wiese einwachsen.  
 
Die Bürgermeisterin richtet an den als Auskunftsperson anwesenden Leiter des Refe-
rates Baurecht und Raumordnung, OAR Herbert Waldeck, die Frage, ob für die der-
zeitige Nutzung dieses Bereiches Baubewilligungen erforderlich sind.  
 
OAR Herbert Waldeck stellt klar, dass Baubewilligungen notwendig sind. Derzeit wird 
jedoch das Wasserrechtsverfahren abgehandelt, bei dem es sich spießt. Abschließend 
stellt OAR Herbert Waldeck klar, dass das Abstellen von PKW und Wohnmobilen im 
dortigen Bereich jedenfalls rechtswidrig ist. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
h) Verkehrssituation beim Bauernmarkt 
 
GR Georg Schweiger weist darauf hin, dass die Verkehrssituation beim Bauernmarkt 
sehr unübersichtlich ist. Die Autofahrer fahren im dortigen Bereich kreuz und quer und 
teilweise auch gegen die Einbahn.  
 
Die Bürgermeisterin antwortet, dass ihr dieses Problem bekannt ist. Es existiert zwar 
eine Beschilderung, diese ist jedoch offensichtlich nicht ausreichend. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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i) Kanaldeckel Oberdorferweg 
 
GRin Susanne Köck weist darauf hin, dass sich am Oberdorferweg im Bereich oberhalb 
des Schwimmbades ein Kanaldeckel zu tief in der Straße befindet. Es wurde in Aus-
sicht gestellt, dass dies gerichtet wird. Bis dato ist jedoch nichts passiert. GRin Köck 
ersucht daher um rasche Erledigung. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
4. 

 
Berichte der Ausschussobfrauen und Ausschussobmänner 
 
 
 
Bau-, Raumordnungs- und Stadtentwicklungsreferent GR Adrian Zauner infor-
miert, dass die letzte Sitzung des Bau-, Raumordnungs- und Stadtentwicklungsaus-
schusses am gestrigen Tage stattgefunden hat.  
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
Schulreferentin GRin Barbara Recher informiert, dass in der Sitzung der Schulaus-
schüsse am 14.10. im Wesentlichen dieselben Punkte besprochen wurden, wie in den 
Sitzungen davor. Es besteht ein intensiver Kontakt mit den Schulleitern. Im Hinblick 
auf die Schaffung der dafür notwendigen Rahmenbedingungen gestaltet sich jedoch 
die Erweiterung des Betreuungsangebotes an den Pflichtschulen als schwierig. Die 
Schulreferentin bedankt sich bei allen Ausschussmitgliedern für deren Mitarbeit in den 
Schulausschüssen. Abschließend informiert GRin Recher, dass besonderes Augen-
merk auf die Lernbetreuung gelegt werden sollte. In diesem Zusammenhang bestehen 
auch Überlegungen hinsichtlich Lernwerkstätten. 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Kulturreferent GR Gregor Steiner informiert, dass er derzeit über keine Neuerungen 
berichten kann. Die nächste Sitzung des Kulturausschusses findet nämlich erst im No-
vember statt und wurde seit der letzten Gemeinderatssitzung keine Kulturausschuss-
sitzung durchgeführt. Auch im heurigen Herbst ist wieder die Kinderkrampusarena ge-
plant und es findet am 22.11. bzw. 23.11.2024 der große Krampuslauf der Prime Noc-
tis statt. Weiters wird es am zweiten Novemberwochenende ein Krampusspiel in Ko-
operation mit dem ELI geben. Der Christkindlmarkt in Weißenbach findet am 30.11. 
und am 01.12.2024 statt, danach sind die Adventbegegnungen geplant. Im neuen Jahr 
stehen dann die Aufführungen der Theaterrunde Weißenbach an.  
 



Seite 14 Gemeinderatssitzung 04/2024   22.10.2024 

 
 
StR Raimund Sulzbacher möchte wissen, wie viele Teilnehmer beim großen Krampus-
lauf zu erwarten sind. 
 
GR Steiner antwortet, dass mit vielen Teilnehmern zu rechnen ist, die geschätzte Teil-
nehmerzahl wird er in Erfahrung bringen.  
 
GRin Angelika Platzer möchte wissen, ob im heurigen Jahr wieder die Kinderkram-
pusarena stattfindet. 
 
Der Kulturreferent antwortet, dass die Kinderkrampusarena für den 22.11. geplant ist.  
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Prüfungsausschuss Obmann GR August Singer berichtet, die vierte Sitzung des 
Prüfungsausschusses im heurigen Jahr hat am 02.10.2024 stattgefunden. Behandelt 
wurde die Auszahlung von Kilometergeldern in den Jahren 2023 und 2024, die Ju-
gendsportförderung sowie ein Teil des Stellenplanes.  
 
Im Jahr 2023 wurden € 40.000,00 an Kilometergeldern ausbezahlt. Auf den ersten 
Blick erscheint dieser Betrag sehr hoch, dieser relativiert sich jedoch da allein € 
29.000,00 auf die Fahrtkosten im Zusammenhang mit den Heilpädagogischen Kinder-
garten entfallen. Diese Fahrtkosten müssen aus gesetzlichen Gründen übernommen 
werden und besteht hier keinerlei Einsparungsmöglichkeit. Ein Betrag von € 3.570,00 
betrifft die Musikschule Liezen. Diese Fahrtkosten sind im Zusammenhang mit den 
beiden Außenstellen in Admont und Lassing angefallen ist die Stadtgemeinde Liezen 
auch hier verpflichtet, die Fahrtkosten zu übernehmen. Im Bereich der Bauverwaltung 
sind relativ geringe Kilometergelder angefallen, da diese Abteilung den Dienstwagen 
von allen Abteilungen am häufigsten benutzt. Weiters ist zu beachten das die Mitar-
beiter häufig Termine in Graz haben. Würden sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
diesen Terminen anreisen, bestünde mangels öffentlicher Verbindung sehr oft keine 
Möglichkeit mehr, noch am selben Tag zurückzufahren, da sich diese Termine oftmals 
bis in den Abend hineinziehen. In diesen Fall würden teure Nächtigungskosten anfal-
len. Die im Bereich des Bauhofes zur Auszahlung gelangten Kilometergeldern belau-
fen sich auf € 1.900,00. 
 
Als Ergebnis der Prüfung der Kilometergelder kann zusammengefasst werden, dass 
sich in diesen Bereich kaum Einsparungspotenziale erkennen lassen.  
 
Zur Jugendsportförderung informiert GR Singer, dass diese seit dem Jahr 2018 mit 
jährlich € 10.000,00 gedeckelt ist. Die jugendlichen Sportler müssen von den jeweili-
gen Vereinen gemeldet werden, dies passiert jedoch sehr schleppend. Die Verwaltung 
erhält dann von politischer Seite den Auftrag, bei den Vereinen nachzutelefonieren. 
Dies ist ein völlig unnötiger Aufwand. Der Prüfungsausschuss ist darin überein gekom-
men das ein letztmaliges Schreiben an die Vereine ergehen soll, in welchen darauf 
hingewiesen wird, bis zu welchem Datum die entsprechenden Meldungen zu erstatten 
sind. Zukünftig wird es kein Nachtelefonieren mehr geben, da von den Vereinen ein  
 



22.10.2024 Gemeinderatssitzung 04/2024 Seite 15 

 
Mindestmaß an Eigenverantwortung erwartet werden darf. Vom Prüfungsausschuss 
wurde eine entsprechende einstimmige Empfehlung abgegeben.  
 
 
 
Finanzreferent Stefan Wasmer relativiert, dass es insgesamt nur 15 bis 20 Förder-
nehmer gibt und etwa ein Drittel davon ihre jugendlichen Sportler nicht rechtzeitig ein-
melden. Aus diesem Grund hält sich das Nachtelefonieren in Grenzen. 
 
GR Singer weist darauf hin, dass die nicht abgeholten Gelder ohnedies nicht verfallen, 
sondern auf die anderen Vereine, welche ihre Sportler rechtzeitig melden, aufgeteilt 
werden. Diese werden somit belohnt, dass sie ihrer Eigenverantwortung in diesem Be-
reich nachkommen.  
 
Zum Stellenplan berichtet GR Singer, dass zunächst der Stellenplan im Bereich des 
Städtischen Bauhofes geprüft wurde. GR Singer ist hier einem Irrtum aufgesessen, da 
er davon ausgegangen ist, dass sich aus dem Stellenplan die Personalkosten für den 
jeweiligen Bereich sowie unbesetzte Stellen ersehen lassen. Der Teufel sitzt hier je-
doch im Detail. Zum Teil sind Bereiche auf Grund von Einarbeitungsphasen und damit 
einhergehenden vorübergehenden Doppelbesetzungen überbesetzt. Dies ist derzeit 
etwa im Bereich der Bauhofleitung der Fall. Wenn Bauhofleiter Ing. Schattauer in den 
Ruhestand tritt, wird eine Unterbesetzung im Ausmaß von 0,4 Vollzeitäquivalente vor-
liegen.  
 
Weiters wurde der Stellenplan im Bereich der Bibliothek angesehen. Hier entspricht 
die tatsächliche Personalausstattung dem Stellenplan, das Stadtamt ist hingegen un-
terbesetzt. In den Kindergärten wird den gesetzlichen Vorgaben genüge getan, jedoch 
fehlen im Heilpädagogischen Kindergarten Therapeuten.  
 
Die Bürgermeisterin weist darauf hin, dass Therapeuten sehr schwer auf dem Arbeits-
markt zu bekommen sind. 
 
Finanzreferent Stefan Wasmer informiert, dass im heurigen Jahr noch eine Sitzung 
der Finanzgruppe stattfinden soll, in deren Rahmen der Bereich der Subventionen ge-
prüft werden soll.  
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
GR Singer verlässt die Gemeinderatssitzung.  
 
 
 
 

5. 
 
Einwendungsbehandlung für die Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzep-
tes, Verfahrensfall Nr. 1.02, zur Ausweisung des Grundstückes Nr. 840/3 EZ 363 
in der Katastralgemeinde 67411 Weißenbach bei Liezen der Ehegatten Walter 
und Elke Göschl bzw. deren Rechtsnachfolger Angela Ornik, BA (Tochter) und 
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Michael Ornik, MSc (Schwiegersohn) als „Gebiet mit baulicher Entwicklung für 
Wohnen“ 
 
Bau-, Raumordnung und Stadtentwicklungsreferent GR Adrian Zauner berichtet zum 
Tagesordnungspunkt: 
 
Einwendungsbehandlung für die Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzep-
tes, Verfahrensfall Nr. 1.02, zur Ausweisung des Grundstückes Nr. 840/3 EZ 363 
in der Katastralgemeinde 67411 Weißenbach bei Liezen der Ehegatten Walter 
und Elke Göschl bzw. deren Rechtsnachfolger Angela Ornik, BA (Tochter) und 
Michael Ornik, MSc (Schwiegersohn) als „Gebiet mit baulicher Entwicklung für 
Wohnen“ 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag im Gemeinderat folgenden 
Beschluss zu fassen: 
 
„Die zur obigen Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes, Verfahrensfall Nr. 
1.02, eingelangten Einwendungen und Stellungnahmen werden wie folgt behandelt: 
 
Stellungnahme des Gemeindeamtes Hinterstoder vom 10.07.2024: 
 

 
 
 
Kein Einwand. 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Stellungnahme des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 13, 
Bau-und Raumordnung, datiert mit 26.09.2024, GZ.: ABT13-247998/2024-9: 
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Die Bezeichnungen der IST- und SOLL-Darstellung samt Legende der ÖEK-Änderung 
wurden richtiggestellt. 
 
Die Bürgermeisterin stellt den Antrag, der Gemeinderat möge folgenden Beschluss 
fassen: 
 
Dem Einwand wird stattgegeben. 
 
 
Stellungnahme der Baubezirksleitung Liezen - Referat Wasser, Umwelt und Bau-
kultur, datiert mit 11.07.2024, GZ.: ABT14-238819/2024-2: 
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Kein Einwand. 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Stellungnahme der Baubezirksleitung Liezen - Referat Wasser, Umwelt und Bau-
kultur, datiert mit 11.07.2024, GZ.: ABT16-238826/2024-3: 
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Kein Einwand. 
Die Bezeichnung der IST- und SOLL-Darstellung samt Legende der ÖEK-Änderung 
wurde richtiggestellt. 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Stellungnahme der Abteilung 14, Wasserwirtschaftliche Planung, datiert mit 
06.08.2024, GZ.: ABT14-260307/2024-2: 
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Kein Einwand. 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Stellungnahme der Abteilung 16, Verkehr und Landeshochbau, datiert mit 
06.08.2024, GZ.: ABT16-251399/2024-2: 
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Kein Einwand. 
Die Bezeichnung der Katastralgemeinde wurde richtiggestellt, „bei Liezen“ ergänzt. 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis 
Stellungnahme des Bundesdenkmalamtes, verfasst von Dr. Mahringer, datiert 
mit 06.08.2024, GZ.: 2024-0.519.016: 
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Kein Einwand. 
Bekanntgabe von Planungsinteressen, die im Auflageentwurf bereits berücksichtigt 
wurden. 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis 
 
 
Stellungnahme des Militärkommandos Steiermark, datiert mit 19.08.2024, GZ.: 
S92247 / 16-MilKdo ST / Kdo / StbAbt3 / 2024 (1): 
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Kein Einwand, sofern die in der Stellungnahme zitierten militärischen Interessen be-
rück-sichtigt werden. 
Um dem Bauwerber die militärischen Interessen von vornherein zur Kenntnis zu brin-
gen, sind die wesentlichen Inhalte der Stellungnahme nunmehr in den Erläuterungen 
zum ÖEK 1.0 idF. der Änderung Verfahrensfall 1.02 enthalten. 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis 
 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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6. 
 

Endbeschluss für die Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes, Verfah-
rensfall Nr. 1.02, zur Ausweisung des Grundstückes Nr. 840/3 EZ 363 in der Kat-
astral-gemeinde 67411 Weißenbach bei Liezen der Ehegatten Walter und Elke 
Göschl bzw. deren Rechtsnachfolger Angela Ornik, BA (Tochter) und Michael 
Ornik, MSc (Schwiegersohn) als „Gebiet mit baulicher Entwicklung für Wohnen“ 
 
Bau-, Raumordnung und Stadtentwicklungsreferent GR Adrian Zauner berichtet zum 
Tagesordnungspunkt: 
 
Endbeschluss für die Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes, Verfah-
rensfall Nr. 1.02, zur Ausweisung des Grundstückes Nr. 840/3 EZ 363 in der Kat-
astral-gemeinde 67411 Weißenbach bei Liezen der Ehegatten Walter und Elke 
Göschl bzw. deren Rechtsnachfolger Angela Ornik, BA (Tochter) und Michael 
Ornik, MSc (Schwiegersohn) als „Gebiet mit baulicher Entwicklung für Wohnen“ 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag im Gemeinderat folgenden 
Beschluss zu fassen: 
 
Gemäß § 24 a Abs. 1 Stmk. ROG 2010 idF. LGBl. 73/2023 iVm § 24 Abs. 6 Stmk. 
ROG 2010 beschließt der Gemeinderat das Örtliche Entwicklungskonzept 1.0 in der 
Fassung der Änderung Verfahrensfall 1.02 „Schalenweg“, bestehend aus dem Wort-
laut und einer zeichnerischen Darstellung, dem Verordnungsplan, im Maßstab 1:2500, 
verfasst von Architekt Dipl.-Ing. Martina Kaml, Boder 211, 8786 Rottenmann, GZ.: 
04/2412/RO/01.2 - ÖEK, vom 24.04.2024, geändert am 10.10.2024. Der Verordnung 
ist ein Erläuterungsbericht angeschlossen: 
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Beschluss: Einstimmig angenommen 
 
 
 

7. 
 

Einwendungsbehandlung für die Änderung des Flächenwidmungsplanes, Ver-
fahrensfall Nr. 1.03, zur Ausweisung des Grundstückes Nr. 840/3 EZ 363 in der 
Katastralgemeinde 67411 Weißenbach bei Liezen der Ehegatten Walter und Elke 
Göschl bzw. deren Rechtsnachfolger Angela Ornik, BA (Tochter) und Michael 
Ornik, MSc (Schwiegersohn) als „Bauland in der Kategorie Wohnen Allgemein“ 
mit der gleichzeitigen Einstufung als „Aufschließungsgebiet 
 
Bau-, Raumordnung und Stadtentwicklungsreferent GR Adrian Zauner berichtet zum 
Tagesordnungspunkt: 
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Einwendungsbehandlung für die Änderung des Flächenwidmungsplanes, Ver-
fahrensfall Nr. 1.03, zur Ausweisung des Grundstückes Nr. 840/3 EZ 363 in der 
Katastralgemeinde 67411 Weißenbach bei Liezen der Ehegatten Walter und Elke 
Göschl bzw. deren Rechtsnachfolger Angela Ornik, BA (Tochter) und Michael 
Ornik, MSc (Schwiegersohn) als „Bauland in der Kategorie Wohnen Allgemein“ 
mit der gleichzeitigen Einstufung als „Aufschließungsgebiet“ 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag im Gemeinderat folgenden 
Beschluss zu fassen: 
 
„Die zur obigen Änderung des Flächenwidmungsplanes, Verfahrensfall Nr. 1.03, 
einge-langten Einwendungen und Stellungnahmen werden wie folgt behandelt: 
 
 
Stellungnahme des Gemeindeamtes Hinterstoder vom 10.07.2024: 
 
 

 
 

Kein Einwand. 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
 
 
Stellungnahme des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 13, 
Bau-und Raumordnung, datiert mit 26.09.2024, GZ.: ABT13-247998/2024-9: 
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Kein Einwand. 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
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Stellungnahme der Baubezirksleitung Liezen - Referat Wasser, Umwelt und Bau-
kultur, datiert mit 11.07.2024, GZ.: ABT14-238823/2024-2: 
 

 
 
Kein Einwand. 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
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Stellungnahme der Baubezirksleitung Liezen - Referat Wasser, Umwelt und Bau-
kultur, datiert mit 11.07.2024, GZ.: ABT16-238826/2024-4: 
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Kein Einwand. 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Stellungnahme der Abteilung 14, Wasserwirtschaftliche Planung, datiert mit 
06.08.2024, GZ.: ABT16-251399/2024-2: 
 

 
 
Kein Einwand. 
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Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Stellungnahme der Abteilung 16, Verkehr und Landeshochbau, datiert mit 
06.08.2024, GZ.: ABT16-251399/2024-2: 
 

 
 
Kein Einwand. 
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Die Bezeichnung der Katastralgemeinde wurde richtiggestellt, „bei Liezen“ ergänzt. 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis 
Stellungnahme des Bundesdenkmalamtes, verfasst von Dr. Mahringer, datiert 
mit 06.08.2024, GZ.: 2024-0.519.016: 
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Kein Einwand. 
Bekanntgabe von Planungsinteressen, die im Auflageentwurf bereits berücksichtigt 
wurden. 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis 
 
Stellungnahme des Militärkommandos Steiermark, datiert mit 19.08.2024, GZ.: 
S92247 / 16-MilKdo ST / Kdo / StbAbt3 / 2024 (1): 
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Kein Einwand, sofern die in der Stellungnahme zitierten militärischen Interessen be-
rücksichtigt werden. 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis 
 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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8. 

 
Endbeschluss für die Änderung des Flächenwidmungsplanes, Verfahrensfall Nr. 
1.03, zur Ausweisung des Grundstückes Nr. 840/3 EZ 363 in der Katastralge-
meinde 67411 Weißenbach bei Liezen der Ehegatten Walter und Elke Göschl 
bzw. deren Rechts-nachfolger Angela Ornik, BA (Tochter) und Michael Ornik, 
MSc (Schwiegersohn) als „Bauland in der Kategorie Wohnen Allgemein“ mit der 
gleichzeitigen Einstufung als „Aufschließungsgebiet“ 
 

Bau-, Raumordnung und Stadtentwicklungsreferent GR Adrian Zauner berichtet zum 
Tagesordnungspunkt: 
 
Endbeschluss für die Änderung des Flächenwidmungsplanes, Verfahrensfall Nr. 
1.03, zur Ausweisung des Grundstückes Nr. 840/3 EZ 363 in der Katastralge-
meinde 67411 Weißenbach bei Liezen der Ehegatten Walter und Elke Göschl 
bzw. deren Rechts-nachfolger Angela Ornik, BA (Tochter) und Michael Ornik, 
MSc (Schwiegersohn) als „Bauland in der Kategorie Wohnen Allgemein“ mit der 
gleichzeitigen Einstufung als „Aufschließungsgebiet“ 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag im Gemeinderat folgenden 
Beschluss zu fassen: 
 
Gemäß § 39 Abs. 1 Z. 1 lit. a Stmk. ROG 2010 idF. LGBl. 73/2023 iVm § 38 Abs. 6 
Stmk. ROG 2010 beschließt der Gemeinderat den Flächenwidmungsplan 1.0 in der 
Fassung der Änderung Vf. 1.03 „Schalenweg“, bestehend aus dem Wortlaut und einer 
zeichnerischen Darstellung, dem Verordnungsplan, im Maßstab 1:2500, verfasst von 
Architekt Dipl.-Ing. Martina Kaml, Boder 211, 8786 Rottenmann, GZ.: 04/2412/RO/01.2 
- FWP, vom 24.04.2024, geändert am 10.10.2024. Der Verordnung ist ein Erläute-
rungsbericht angeschlossen: 
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Beschluss: Einstimmig angenommen. 
 
 
 
 

9. 
 
Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage für das Projekt „Subvention 
Errichtung Denkmal Sternenkinder“ (VC 3200170) 
 
Finanzreferent Stefan Wasmer, MSc berichtet, die Subvention zur Errichtung eines 
Denkmals für Sternenkinder am Friedhof Liezen wurde bereits ausbezahlt. Um das 
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fertiggestellte Projekt zu bedecken, ist eine Entnahmen aus der allgemeinen Haus-
haltsrücklage in der Höhe von € 2.000,- vorzunehmen: 
 
Die Entnahme, welche im NVA enthalten ist, wird seitens der FV dringend empfohlen, 
um den Kassenstärker zu entlasten.  
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Wirts-
schafts- und Finanzausschusses im Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Aus der allgemeinen Haushaltsrücklage ist ein Betrag in Höhe von € 2.000,- zu ent-
nehmen und für die Bedeckung des Vorhabens „Subvention Errichtung Denkmal Ster-
nenkinder“ (VC 3200170) zu verwenden. 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
 

10. 
 
Entnahme aus der Grundstücksrücklage für die Abdeckung der Rückforderung 
Hochlahner 
 
Finanzreferent Stefan Wasmer, MSc berichtet, im Jahr 2023 wurde das Grundstück 
485, EZ 1080 KG 67406 Liezen um € 321.813,- an Herrn Thomas Hochlahner verkauft. 
Im Kaufvertrag vom 22.12.2023 wurde eine Vermessung vereinbart und gegebenen-
falls eine Nachzahlung bzw. Rückforderung, sollte das Ergebnis von der im Kaufver-
trag festgehaltenen Größe abweichen. Dies war der Fall, das genannte Grundstück 
weist eine Fläche von 24.434 m² auf. Da Herr Thomas Hochlahner für 25.593 m³ ge-
zahlt hat (€ 12,57/m³), ergibt sich nun eine Rückforderung in der Höhe von € 14.678,- . 
 
Die Finanzierung der Rückforderung über eine Entnahme der Grundstücksrücklage, 
welche im NVA enthalten ist, wird seitens der FV dringend empfohlen, da auch der 
ursprüngliche Verkaufserlös der Grundstücksrücklage zugeführt wurde. 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses im Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Aus der Grundstücksrücklage ist ein Betrag in Höhe von € 14.678,- zu entnehmen und 
für die Bedeckung der Rückfordern für den Grundstücksverkauf an Herrn Thomas 
Hochlahner zu verwenden. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen.  
 
 
 

11. 
 
Entnahme aus der Grundstücksrücklage für das Projekt „Ankauf Oberreiner 
Grundstück“ (VC 1200171) 
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Finanzreferent Stefan Wasmer, MSc berichtet, In der Gemeinderatsitzung vom 2. Juli 
2024 wurde unter Tagesordnungspunkt 26. Der Kauf des Grundstückes Nr. 91/2 KG 
67406 Liezen beschlossen. Der Preis für das Grundstück samt den darauf befindlichen 
Baulichkeiten und sämtlichem Inventar liegt bei € 230.000,00. Die Finanzierung wird 
durch ein Darlehen in der Höhe von € 180.000,00 sowie einer Entnahme der Grund-
stücksrücklage in der Höhe von € 50.000,00 finanziert. 
 
Die Entnahme der Grundstücksrücklage wurde im NVA bereits berücksichtigt. 
 
Die Bürgermeisterin stellt klar, dass das Gerücht, wonach aus dem Grundstück ein 
Parkplatz gemacht werden soll, unrichtig ist. 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses im Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Aus der Grundstücksrücklage ist ein Betrag in Höhe von € 50.000,- zu entnehmen und 
für die Bedeckung des investiven Vorhabens Ankauf Oberreiner Grundstück (VC 
1200171) zu verwenden. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen.  
 
 
 

12. 
 
Zuführung des Erlöses aus dem Verkauf des Grundstückes Nr. 311, KG 67406 
Liezen, EZ 433 an den Naturschutzbund Stmk. an die Grundstücksrücklage 
 
Finanzreferent Stefan Wasmer, MSc berichtet, in der Gemeinderatsitzung vom 4. Juli 
2024 wurde der Verkauf des Grundstückes Nr. 311 KG 67406 Liezen, EZ 433 KG 
67409 Reithtal an den Naturschutzbund Steiermark beschlossen. Dieser wurde durch-
geführt und der Naturschutzbund hat den Kaufpreis in der Höhe von € 10.336,- begli-
chen. Dieser Verkaufserlös soll nun der Grundstücksrücklage zugeführt werden. 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses im Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Erlös aus dem Verkauf des Grundstückes Nr. 311 KG 67406 Liezen, EZ 433 KG 
67409 Reithtal an den Naturschutzbund Steiermark in der Höhe von € 10.336,- wird 
der Grundstücksrücklage zugeführt. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
 
 
 

13. 
 
Beauftragung der Bürgermeisterin zum Abschluss eines neuen Stromlieferver-
trages für 2025 
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Finanzreferent Stefan Wasmer, MSc berichtet, Der bestehende Vertrag mit der Ener-
gie Steiermark Kunden GmbH läuft bis 31.12.2024. Da die Strompreise für 2025 stark 
schwanken und Angebote nicht lange gehalten werden können, wäre es von Vorteil, 
wenn die Bürgermeisterin auf Anraten der Finanzverwaltung befugt wird, einen neuen 
Stromvertrag mit der Energie Steiermark Kunden GmbH zu einem günstigen Zeitpunkt 
kurzfristig abzuschließen. Die Energie Steiermark hat sich in den letzten Jahren als 
verlässlicher Partner, mit einer einfachen effizienten Abwicklung der Verwaltung er-
wiesen und kann seitens der Finanzverwaltung deshalb auch weiterhin als Vertrags-
partner empfohlen werden. 
 
Im konkreten Fall wäre deshalb nur eine nachträgliche Beschlussfassung möglich, es 
werden jedoch die Mitglieder des Gemeinderates vorab vollinhaltlich über den Ab-
schluss eines neuen Stromliefervertrags informiert und vor Unterfertigung die über-
fraktionelle Zustimmung eingeholt. 
 
Eine sinnvolle Ausschreibung kann erst wieder erfolgen, wenn wieder Angebote mit 
einer entsprechenden Laufzeit gelegt werden können und die Stadtgemeinde den zu-
künftigen Bedarf nach Inbetriebnahme der Photovoltaikkraftwerke abschätzen kann. 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses im Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Liezen beschließt, Bürgermeisterin Andrea Hein-
rich, MAS mit dem Abschluss eines neuen Stromliefervertrages zu beauftragen. Eine 
nachträgliche Beschlussfassung über den konkreten Vertrag wird im nächstfolgenden 
Gemeinderat erfolgen. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
 
 
 

14. 
 

Festsetzung von Hallengebühren für die Friedhöfe Liezen und Weißenbach  
 

Finanzreferent Stefan Wasmer, MSc berichtet, Die derzeit vermischten Verhältnisse 
auf dem Friedhof Liezen sollen mittels eines Pachtvertrages zwischen Pfarre und 
Stadtgemeinde geklärt werden. Teil dieses Vertrages ist unter anderem auch die zu-
künftige Gebührenvorschreibung. Alle Gebühren, die die Gräber betreffen sollen in Zu-
kunft von der Pfarre festgesetzt und verrechnet werden, die Gebühren für die Verab-
schiedungshalle und Aufbahrungshalle Liezen werden weiterhin von der Stadtge-
meinde Liezen festgesetzt und von der Pfarre eingehoben und dann an die Stadtge-
meinde abgeführt. Diese Regelung soll mit 01.11.2024 in Kraft treten. 
 
Verabschiedungshalle: 
Im Jahr 1995 wurde für die Verabschiedungshalle eine Gebühr in Höhe von damals € 
127,18 netto je Nutzung festgesetzt. Dies war unter anderem notwendig um den Vor-
steuerabzug, welcher im Rahmen der Errichtung vorgenommen wurde, nicht zu ver-
lieren. Im Jahr 2012 wurden diese Gebühr auf € 163,00 erhöht jedoch auf eine 
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Nutzergruppe „Nichtkatholiken“ eingeschränkt. Im Jahr 2014 wurde die Gebühr auf-
grund von Benachteiligung „gewisser Glaubens- und Menschengruppen“ gänzlich ge-
strichen.  
  
Aufbahrungshalle: 
Für die Aufbahrungshallen werden seit 2016, € 112,00 je Aufbahrung verrechnet. So-
wohl für die Halle in Liezen als auch in Weißenbach. 
 
Aktuell fallen für den laufenden Betrieb der Hallen in Liezen Betriebskosten in Höhe 
von 7.000,00 nur für Energie und Versicherung an (lt. Budget 2024). Aufgrund des 
Alters der Hallen ist in den nächsten Jahren mit div. Instandhaltungsarbeiten zu rech-
nen, diese wurden im Budget 2024 mit € 9.600 budgetiert. Weiters wird der Ergebnis-
haushalt mit einer AFA in Höhe von € 35.200,00 jährlich belastet.  
 
Um zumindest die zahlungsrelevanten Betriebskosten zu erlösen und den Kernhaus-
halt damit zu entlasten, wird dringend empfohlen die seinerzeit eingehobenen Gebüh-
ren für die Verabschiedungshalle wieder einzuführen ebenso die Gebühr für die Lei-
chenhallen anzupassen. 
 
Im Schnitt finden in Liezen 40 Begräbnisse pro Jahr statt (Auskunft Pfarre). 
 
Für die Leichenhalle in Weißenbach wird grundsätzlich der Tarif in gleicher Höhe fest-
gesetzt, um keine unterschiedlichen Tarife zu haben. 
 
Seiten der FV wird vorgeschlagen folgende Tarife festzusetzen: 
 
Aufbahrungshallen   € 150,00 
Verabschiedungshalle  € 250,00  
 
Damit können zumindest die zahlungsrelevanten Kosten gedeckt werden. 
 
Weiters wird die Reinigung durch die Stadtgemeinde durchgeführt, hier wird vorge-
schlagen eine Pauschale einzuheben. Für die Reinigung der Aufbahrungshalle wird 1 
Stunden benötigt, für die Reinigung der Verabschiedungshalle 2 Stunden.  
 
Reinigungspauschale Aufbahrungshalle    € 32,00 
Reinigungspauschale Verabschiedungshalle   € 64,00 
 
Alle Tarife sind der Indexierung zu unterwerfen dadurch kann in Zukunft die ständige 
Neufestsetzung unterbleiben. 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Finanz- 
und Wirtschaftsausschusses im Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Gemeinderat beschließt folgende Tarife für die Verabschiedungshalle Liezen und 
die Aufbahrungshalle Liezen und Weißenbach gültig ab 01.11.2024:  
 
Hallengebühr Verabschiedungshalle Liezen je Aufbahrung € 180,00 
 
Tarife für die Aufbahrungshalle Liezen u. Weißenbach gültig ab 01.11.2024: 
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Hallengebühr Aufbahrungshalle je Aufbahrung € 180,00 
 
Sämtliche Tarife sind wertgesichert und werden einmal jährlich mit Wirkung ab dem 
1. Jänner auf Basis des vom Land Steiermark zuletzt verlautbartem Indexvorschlag für 
Gebührenanhebungen angepasst, erstmalig am 01.01.2026. Sollte ausgehend vom 1. 
Jänner eines jeweiligen Jahres (= Gültigkeitstag der neuen Tarife) der letzte verlaut-
barte Indexvorschlag des Landes Steiermark mehr als 24 Monate zurückliegen, hat 
die Tarifanpassung auf Basis des von der Statistik Austria verlautbartem Verbraucher-
preisindexes des Vorjahres (JVPI) zu erfolgen. Der rechnerisch ermittelte Wert ist kauf-
männisch auf 10 Cent zu runden. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
 
 
 

15. 
 
Festsetzung von Tarifen für die Randspielzeiten des Kinderhauses ab dem Kin-
dergartenjahr 2025/2026 
 
Finanzreferent Stefan Wasmer, MSc, berichtet, In der Gemeinderatssitzung vom 2. 
Juli 2024 wurde für die Randspielzeiten in der Kinderkrippe ein Tarif von € 50,00 je 
halbe Stunde pro Monat beschlossen. Leider wurde derselbe Beschluss für das Kin-
derhaus verabsäumt. Deshalb soll dieser nun nachgeholt werden. 
 
Im Kinderhaus wurden von 06:30 bis 07:00 Uhr sowie von 17:00 bis 18:30 Uhr Rand-
spielzeiten angeboten. Wie in der Kinderkrippe sollten diese Randspielzeiten ab dem 
Betreuungsjahr 2024/25 nur bei entsprechendem Bedarf stattfinden, das bedeutet die 
Nachfrage von zumindest jener Anzahl an Kindern, die dem Faktor fünf entsprechen. 
Genauso wie in der Kinderkrippe soll auch im Kinderhaus der Tarif von € 50,00 je halbe 
Stunde pro Monat gelten. 
 
Da im Kinderhaus auch Schulkinder betreut werden und diese oft weniger Betreuungs-
bedarf haben als die Mindeststundenanzahl im Kinderhaus vorsieht, soll für Schulkin-
der ein geringerer Tarif für die Randspielzeiten in der Höhe von € 15,00 je halbe Stunde 
pro Monat festgelegt werden. Dies ist auch wichtig, um die Institution Kinderhaus lang-
fristig abzusichern, da das Konzept eine gewisse Schulkinderanzahl vorsieht. 
 
Für das aktuelle Betreuungsjahr 2024/25 wurde von einer Mutter Bedarf für die Rand-
spielzeit von 06:30 bis 07:00 Uhr angemeldet. Dies wurde ihr im Juni seitens Kinder-
hauspersonal zugesagt, was auch dem damaligen Informationsstand entsprochen hat. 
Daraufhin hat die alleinerziehende Mutter eine Stelle mit Arbeitsbeginn 07:00 Uhr an-
genommen. Für das aktuelle Jahr soll daher die Randspielzeit von 06:30 Uhr bis 07:00 
Uhr noch angeboten werden, auch wenn der Mindestbedarf von fünf nicht erreicht wird. 
Die Randspielzeit kostet jedoch aufgrund der Unterschreitung € 100,00 (wurde mit der 
Mutter vorab besprochen). 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS, stellt den Antrag auf Empfehlung des Wirts-
schafts- und Finanzausschusses im Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
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Die Randspielzeiten im Kinderhaus von 06:30 Uhr bis 07:00 Uhr sowie von 17:00 Uhr 
bis 18:30 Uhr werden ab dem Betreuungsjahr 2024/25 nur bei einem Bedarf von min-
destens fünf Kindern angeboten. Die Kosten für die Randspielzeit betragen € 50,00 je 
halbe Stunde pro Monat, für alle Schulkinder betragen die Kosten für die Randspielzeit 
€ 15,00 je halbe Stunde pro Monat. 
 
Für das Betreuungsjahr 2024/25 gibt es noch eine Ausnahme, die Randspielzeit von 
06:30 Uhr bis 07:00 Uhr wird auch bei Unterschreitung der Mindesteilnehmeranzahl 
angeboten, die Kosten liegen bei € 100,00 je Monat und Kind 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
 
 
 

16. 
 
Änderung der Marktordnung  
 
Finanzreferent Stefan Wasmer, MSc, berichtet, Die bestehende Marktordnung ent-
spricht nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten und muss daher adaptiert wer-
den.  
 
Zumal Weihnachtsmärkte bisher nicht in der Marktordnung geregelt sind, obwohl in 
Weißenbach ein Weihnachtsmarkt stattfindet, wäre dem § 2 der Marktordnung ein ent-
sprechender Absatz 2, Ziffer 1. anzufügen. 
 
Da im Gemeindegebiet von Liezen gelegentlich auch andere Märkte stattfinden, als 
jene, die in der Marktordnung aufgeführt werden, wäre § 2 Abs. 1 der Marktordnung 
um die Kategorie „Sonstige Märkte“ zu erweitern. 
 
Weiters ist eine Adaptierung hinsichtlich des Flohmarktes vorzunehmen, da für diesen 
Markt noch nie Marktgebühren verrechnet wurden, was rechtlich auch bedenklich ge-
wesen wäre, zumal dieser Markt weder auf öffentlichem Gut noch auf Gemeindepri-
vatvermögen stattfindet und auch nicht in der Tarifordnung enthalten ist, nachdem die 
Stadtgemeinde Liezen nicht als Veranstalterin auftritt. Aus diesem Grund wäre der 
Flohmarkt aus der Marktordnung zu streichen. 
 
 
Folgende Änderungen der Marktordnung wären somit vorzunehmen: 
 
§ 2 der Marktordnung lautet derzeit: 
 

Bezeichnung der Märkte und Marktgebiet 
 
In Liezen werden folgende Märkte abgehalten: 
 
(1) Allgemeine Märkte 
 

1. Produzenten- und Händlermarkt "Bauernmarkt" am Hauptplatz und/oder am Markt-
platz. 
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2. Jahrmarkt am Kulturhausplatz und/oder Hauptplatz 

3. Christbaummarkt am Kulturhausplatz 

4. Allerheiligenmarkt auf der Schönaustraße vor dem Friedhof 

5. Flohmarkt auf dem Privatparkplatz vor dem Objekt Hauptstraße 35 (Eurospar) 
 
 
§ 2 der Marktordnung würde daher künftig wie folgt lauten: 
 

§ 2 
Bezeichnung der Märkte und Marktgebiet: 

 
In Liezen werden folgende Märkte abgehalten: 
 
(1) Allgemeine Märkte 
 

1. Produzenten- und Händlermarkt "Bauernmarkt" am Hauptplatz und/oder am Markt-
platz. 

2. Jahrmarkt am Kulturhausplatz und/oder Hauptplatz 

3. Christbaummarkt am Kulturhausplatz 

4. Allerheiligenmarkt auf der Schönaustraße vor dem Friedhof 

5. Sonstige Märkte  
 
(2) Brauchtumsmärkte 
 

1. Weihnachtsmärkte  
 
 
Infolge der Änderungen in § 2 der Marktordnung, sind auch Änderungen in § 3 erfor-
derlich. 
 
Aufgrund der Streichung des Flohmarktes aus § 2 der Marktordnung, wäre dieser auch 
aus § 3 zu entfernen. 
 
Zumal der Jahrmarkt nicht mehr planmäßig im Oktober stattfindet, wäre § 3 Abs. 2 der 
Marktordnung entsprechend abzuändern: 
 
Aufgrund der Aufnahme der Kategorie „Sonstige Märkte“ in § 2 der Marktordnung wäre 
auch § 3 entsprechend zu erweitern. 
 
Nachdem Weihnachtsmärkte neu in § 2 der Marktordnung aufgenommen werden soll-
ten, wäre auch § 3 entsprechend zu adaptieren. 
 
 
 
§ 3 der Marktordnung lautet: 
 

Markttage und Marktzeiten 
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(1) Der Produzenten- und Händlermarkt wird jede Woche am Donnerstag zwischen 
7:00 Uhr und 13:00 Uhr abgehalten. Fällt der Donnerstag auf einen Feiertag, wird 
der Markt am vorhergehenden Mittwoch durchgeführt.  

 
(2) Der Jahrmarkt findet am 2. Montag im Oktober eines jeden Jahres statt. Die Markt-

zeit beginnt um 6:00 Uhr und endet mit der für Verkaufsläden jeweils gültigen Sperr-
stunde.  

 
(3) Der Christbaummarkt wird in der Zeit von 10. bis einschließlich 24. Dezember 

durchgeführt. Der Verkauf darf nur in der Zeit von 6:00 bis 19:00 Uhr getätigt wer-
den. 

 
(4) Der Allerheiligenmarkt wird in der Zeit von 27.10. bis einschließlich 2.11. abgehal-

ten. Der Verkauf darf ausschließlich in der Zeit von 6:00 bis 19:00 Uhr erfolgen. 
 
(5) Die Flohmärkte werden jeden Sonntag im Monat in der Zeit zwischen 7:00 und 

13:00 Uhr durchgeführt. 
 
 
 
§ 3 der Marktordnung würde daher künftig wie folgt lauten: 
 

§ 3 
Markttage und Marktzeiten 

 
(1) Der Produzenten- und Händlermarkt wird jede Woche am Donnerstag zwischen 

7:00 Uhr und 13:00 Uhr abgehalten. Fällt der Donnerstag auf einen Feiertag, wird 
der Markt am vorhergehenden Mittwoch durchgeführt.  

 
(2) Der Jahrmarkt findet 1x jährlich statt.  

 
(3) Der Christbaummarkt wird in der Zeit von 10. bis einschließlich 24. Dezember 

durchgeführt. Der Verkauf darf nur in der Zeit von 6:00 bis 19:00 Uhr getätigt wer-
den. 

 
(4) Der Allerheiligenmarkt wird in der Zeit von 27.10. bis einschließlich 2.11. abgehal-

ten. Der Verkauf darf ausschließlich in der Zeit von 6:00 bis 19:00 Uhr erfolgen. 
 
(5) Sonstige Märkte finden anlassbezogen statt. 
 
(6) Der Weihnachtsmarkt findet 1x jährlich im November/Dezember statt. 
 
 
Infolge der Änderungen in § 2 der Marktordnung, sind hinsichtlich des Flohmarktes, 
des Weihnachtsmarktes und der Kategorie „Sonstige Märkte“ auch Änderungen bzw. 
Ergänzungen in § 4 erforderlich. 
 
 
§ 4 der Marktordnung lautet: 
 

Gegenstände des Marktverkehrs 



Seite 104 Gemeinderatssitzung 04/2024   22.10.2024 

 
 
 
(1) Auf dem Produzenten- und Händlermarkt sind folgende Waren zugelassen: 
 

 Heimische Erzeugnisse der Landwirtschaft und Gärtnereien, im besonderen Ge-
müse, Hülsenfrüchte, Grünzeug, Obst, Lebensmittel eigener Erzeugung, ge-
schlachtetes Hausgeflügel, Eier, Honig, Beeren, Pilze, Schwämme, alle Getreide-
arten, Naturblumenkränze, Baum- und Sträucherzweige, Gemüsepflanzen, im 
freien Handel zugelassene Kräuter, Vogelfutter, Sämereien, Kienholz und Holz- 
und Strohwaren, die in der Hausindustrie hergestellt werden. Weiters der Verkauf 
des im Rahmen der Landwirtschaft produzierten und verarbeiteten Fleisches.  

 
(2) Auf den Jahrmärkten sind genussfertige Lebensmittel sowie alle im freien Verkehr 

gestatteten Waren zugelassen. 
 

 Vom Marktverkehr sind ausgeschlossen bzw. untersagt: 
 

a) Waffen, Munitionsgegenstände, Sprengmittel, Feuerwerkskörper, Schlüssel 
ohne Schlösser, Arzneimittel, chirurgische Instrumente und therapeutische Be-
helfe; 

b) Möbel, Druckwerke, Bilder und Schriften, welche geeignet sind, die öffentliche 
Ruhe zu stören oder gegen die Sittlichkeit zu verstoßen; 

c) Der Verkauf von Waren im Wege von Glücksspielen (Glücksrad, Katze im Sack 
usw.); 

d) Schaustellungen, Volksbelustigungen wie Ringelspiele, Schaukeln usw. und 
Tierstellungen; 

e) Das Anpreisen irgendwelcher Artikel zu Heilzwecken oder als Genussmittel und 
das Vorführen von Haarpflegemitteln an fremden Personen; 

 
(3) Am Christbaummarkt dürfen Christbäume, Mistelzweige und Reisig verkauft wer-

den. 
 
(4) Am Allerheiligenmarkt können Grablichter, Kerzen, Lebzelter, Zuckerwaren, Ge-

bets- und Heiligenbücher, Rosenkränze, Kränze, Gestecke, Blumen und Blumen-
stöcke verkauft werden. 

 
(5) Am Flohmarkt dürfen gebrauchte Haushaltsgegenstände und Altwaren verkauft 

werden. 
 
§ 4 der Marktordnung würde daher künftig wie folgt lauten: 
 

§ 4 
Gegenstände des Marktverkehrs 

 
(1) Auf dem Produzenten- und Händlermarkt sind folgende Waren zugelassen: 
 

 Heimische Erzeugnisse der Landwirtschaft und Gärtnereien, im besonderen Ge-
müse, Hülsenfrüchte, Grünzeug, Obst, Lebensmittel eigener Erzeugung, ge-
schlachtetes Hausgeflügel, Eier, Honig, Beeren, Pilze, Schwämme, alle 
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Getreidearten, Naturblumenkränze, Baum- und Sträucherzweige, Gemüsepflan-
zen, im freien Handel zugelassene Kräuter, Vogelfutter, Sämereien, Kienholz und 
Holz- und Strohwaren, die in der Hausindustrie hergestellt werden. Weiters der 
Verkauf des im Rahmen der Landwirtschaft produzierten und verarbeiteten Flei-
sches.  

 
(2) Auf den Jahrmärkten sind genussfertige Lebensmittel sowie alle im freien Verkehr 

gestatteten Waren zugelassen. 
 
 Vom Marktverkehr sind ausgeschlossen bzw. untersagt: 
 

a) Waffen, Munitionsgegenstände, Sprengmittel, Feuerwerkskörper, Schlüssel 
ohne Schlösser, Arzneimittel, chirurgische Instrumente und therapeutische Be-
helfe; 

b) Möbel, Druckwerke, Bilder und Schriften, welche geeignet sind, die öffentliche 
Ruhe zu stören oder gegen die Sittlichkeit zu verstoßen; 

c) Der Verkauf von Waren im Wege von Glücksspielen (Glücksrad, Katze im Sack 
usw.); 

d) Schaustellungen, Volksbelustigungen wie Ringelspiele, Schaukeln usw. und 
Tierstellungen; 

e) Das Anpreisen irgendwelcher Artikel zu Heilzwecken oder als Genussmittel und 
das Vorführen von Haarpflegemitteln an fremden Personen; 

 
(3) Am Christbaummarkt dürfen Christbäume, Mistelzweige und Reisig verkauft wer-

den. 
 
(4) Am Allerheiligenmarkt können Grablichter, Kerzen, Lebzelter, Zuckerwaren, Ge-

bets- und Heiligenbücher, Rosenkränze, Kränze, Gestecke, Blumen und Blumen-
stöcke verkauft werden. 

 
(5) Auf sonstigen Märkten dürfen Waren verkauft werden, die im freien Verkehr ge-

stattet sind und nicht von den Verboten gemäß § 4 Abs. 2 lit. a bis e dieser Markt-
ordnung umfasst sind. 

 
(6) Auf dem Weihnachtsmarkt dürfen handgefertigte Waren, regionale Spezialitäten, 

Backwerk, weihnachtliche Waren (z. B. Adventkränze, Weihrauch) verkauft wer-
den. 

 
 
Infolge der Änderungen in § 2 der Marktordnung, sind hinsichtlich des Flohmarktes, 
des Weihnachtsmarktes und der Kategorie „Sonstige Märkte“ auch Änderungen bzw. 
Ergänzungen in § 5 erforderlich. 
. 
 
§ 5 der Marktordnung lautet: 
 

Marktbeschicker 
 
Marktparteien im Sinne dieser Marktordnung sind: 
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1. Am Produzenten- und Händlermarkt: 
 

a) Selbsterzeuger, Landwirte und Gärtner hinsichtlich ihrer eigenen landwirtschaft-
lichen Erzeugnisse. 

b) Handelsgewerbetreibende, sowie Marktfahrer, die im Rahmen ihrer Gewerbebe-
rechtigung ausschließlich oder vorwiegend den Handel mit den gem. § 4 Abs 1 
dieser Marktordnung zugelassenen Waren betreiben (Obst-, Gemüse- und Lan-
desproduktenhändler). 

c) Personen, die selbst gesammelte Beeren, Naturblumen, Zweige u. dgl. verkau-
fen.  

 
2. Auf den Jahrmärkten alle Handels- und Gewerbetreibenden im Rahmen ihrer Ge-

werbeberechtigung, sowie Marktfahrer. 
 
3. Auf dem Christbaummarkt und dem Allerheiligenmarkt alle Produzenten und be-

rechtigten Händler. 
 
4. Auf dem Flohmarkt darf jedermann seine gebrauchten Haushaltsgegenstände und 

Altwaren verkaufen. 
 
§ 5 der Marktordnung würde daher künftig wie folgt lauten: 
 

§ 5 
Marktbeschicker 

 
Marktparteien im Sinne dieser Marktordnung sind: 
 
1. Am Produzenten- und Händlermarkt: 
 

a) Selbsterzeuger, Landwirte und Gärtner hinsichtlich ihrer eigenen landwirtschaft-
lichen Erzeugnisse. 

b) Handelsgewerbetreibende, sowie Marktfahrer, die im Rahmen ihrer Gewerbebe-
rechtigung ausschließlich oder vorwiegend den Handel mit den gem. § 4 Abs 1 
dieser Marktordnung zugelassenen Waren betreiben (Obst-, Gemüse- und Lan-
desproduktenhändler). 

c) Personen, die selbst gesammelte Beeren, Naturblumen, Zweige u. dgl. verkau-
fen.  

 
2. Auf den Jahrmärkten alle Handels- und Gewerbetreibenden im Rahmen ihrer Ge-

werbeberechtigung, sowie Marktfahrer. 
 
3. Auf dem Christbaummarkt und dem Allerheiligenmarkt alle Produzenten und be-

rechtigten Händler. 
 
4. Auf den sonstigen Märkten der in § 5 Abs. Z 1. bis 5. der Marktordnung aufgeführte 

Personenkreis. 
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5. Auf dem Weihnachtsmarkt dürfen Marktbeschicker, Kunsthandwerker, Privatperso-
nen, Vereine, Selbsterzeuger, Landwirte und Gärtner hinsichtlich ihrer eigenen 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse sowie Gewerbetreibende im Rahmen ihrer Gewer-
beberechtigung Waren lt. § 4 Abs 7 verkaufen. 

 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS stellt den Antrag aufgrund der Empfehlung des 
Finanz- und Wirtschaftsausschusses im Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Marktordnung der Stadtgemeinde Liezen wird wie folgt abgeändert: 
 
In § 2 Abs. 1 Z 5. der Marktordnung wird die Wortfolge „Flohmarkt auf dem Privatpark-
platz vor dem Objekt Hauptstraße 35 (Eurospar)“ durch die Wortfolge „Sonstige 
Märkte“ ersetzt 
 
§ 2 Abs. 1 Z. 5. der Marktordnung lautet daher:  
 
Sonstige Märkte. 
 
§ 2 der Marktordnung wird ein Absatz 2, Ziffer 1. angefügt: 
 
§ 2 Abs. 2, Ziffer 1. der Marktordnung lautet: 
 
(2) Brauchtumsmärkte 
1. Weihnachtsmarkt  
 
In § 3 Abs. 2 der Marktordnung wird die Wortfolge: „Der Jahrmarkt findet am 2. Montag 
im Oktober eines jeden Jahres statt. Die Marktzeit beginnt um 6:00 Uhr und endet mit 
der für Verkaufsläden jeweils gültigen Sperrstunde“ wird durch die Wortfolge: „Der 
Jahrmarkt findet 1x jährlich statt“ ersetzt. 
 
§ 3 Abs. 2 der Marktordnung lautet daher: 
 
Der Jahrmarkt findet 1x jährlich statt. 

 
In § 3 Abs. 5 der Marktordnung wird die Wortfolge „Die Flohmärkte werden jeden Sonn-
tag im Monat in der Zeit zwischen 7:00 und 13:00 Uhr durchgeführt“ durch die Wort-
folge „Sonstige Märkte finden anlassbezogen statt“ ersetzt. 
 
§ 3 Abs. 5 der Marktordnung lautet daher: 
 
Sonstige Märkte finden anlassbezogen statt. 
 
§ 3 der Marktordnung wird ein Absatz 6 angefügt: 
 
§ 3 Abs. 6 der Marktordnung lautet: 
 
Der Weihnachtsmarkt findet 1x jährlich im November/Dezember statt. 
 
In § 4 Abs. 5 der Marktordnung wird die Wortfolge „Am Flohmarkt dürfen gebrauchte 
Haushaltsgegenstände und Altwaren verkauft werden“ durch die Wortfolge „Auf sons-
tigen Märkten dürfen Waren verkauft werden, die im freien Verkehr gestattet sind und 
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nicht von den Verboten gemäß § 4 Abs. 2 lit. a bis e dieser Marktordnung umfasst sind“ 
ersetzt. 
 
§ 4 Abs. 5 der Marktordnung lautet daher: 
 
Auf sonstigen Märkten dürfen Waren verkauft werden, die im freien Verkehr gestattet 
sind und nicht von den Verboten gemäß § 4 Abs. 2 lit. a bis e dieser Marktordnung 
umfasst sind. 
 
§ 4 der Marktordnung wird ein Absatz 6 angefügt: 
 
§ 4 Abs. 6 der Marktordnung lautet: 
 
Auf dem Weihnachtsmarkt dürfen handgefertigte Waren, regionale Spezialitäten, 
Backwerk, weihnachtliche Waren (z. B. Adventkränze, Weihrauch) verkauft werden. 
 
In § 5 Ziffer 4. der Marktordnung wird die Wortfolge „Auf dem Flohmarkt darf jedermann 
seine gebrauchten Haushaltsgegenstände und Altwaren verkaufen“ durch die Wort-

folge 
„Auf den sonstigen Märkten der in § 5 Abs. Z 1. bis 5. der Marktordnung aufgeführte 

Perso- 
nenkreis“ ersetzt. 
 
§ 5 Ziffer 4. der Marktordnung lautet daher: 
 
Auf den sonstigen Märkten der in § 5 Abs. Z 1. bis 5. der Marktordnung aufgeführte 

Perso- 
nenkreis. 
 
§ 5 der Marktordnung wird eine Ziffer 5. angefügt: 
 
§ 5 Ziffer 5. der Marktordnung lautet: 
 
Auf dem Weihnachtsmarkt dürfen Marktbeschicker, Kunsthandwerker, Privatperso-

nen, Ver- 
eine, Selbsterzeuger, Landwirte und Gärtner hinsichtlich ihrer eigenen landwirtschaft-

lichen 
Erzeugnisse sowie Gewerbetreibende im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung Waren 

lt. § 
4 Abs 6 verkaufen. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen. 
 
 
 

17. 
 
Erlassung einer neuen Marktgebührenordnung 
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Finanzreferent Stefan Wasmer, MSc berichtet, Die bestehende Marktgebührenord-
nung verweist auf falsche gesetzliche Grundlagen. 
Die Tarife wurden letztmalig 2016 angepasst und müssen überarbeitet werden. Aller-
dings kann die Erhöhung nicht wie ursprünglich geplant erfolgen, da in der Amtsdirek-
tion für die Verrechnung des Bauernmarktes auf alte Tarife zurückgegriffen wurde und 
deshalb die letzte Erhöhung hier nicht umgesetzt wurde. Der Sprung von € 5,80 auf € 
10,00 wäre zu hoch, weshalb vorerst eine geringere Erhöhung vorgeschlagen wird. 
 
Die Finanzverwaltung hat folgenden Entwurf für eine neue Marktgebührenordnung 
ausgearbeitet: 
 
 

Marktgebührenordnung 
der 

Stadt Liezen 
 
Verordnung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Liezen über die Einhebung von 
Marktgebühren. 
Gemäß §17 Abs 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024, BGBl. I Nr. 168/2023 so-
wie  
§ 8 der Marktordnung der Stadtgemeinde Liezen in der Fassung vom 22.10.2024, wird 
verordnet: 
 

§ 1 
Gegenstand 

 
Für die Benützung des überlassenen Raumes für die Aufstellung des Standplatzes 
und für andere mit der Abhaltung der Märkte verbundenen Auslagen, sind an die Stadt-
gemeinde Liezen Gebühren zu entrichten. 
 

 
§ 2 

Marktstandgebühren 
 
(1) Die zu leistenden Entgelte betragen für Märkte lt. § 2 Abs 1 Z 1-5 Marktordnung 
der Stadtgemeinde Liezen in der Fassung vom 22.10.2024 je Tag: 
 
 
a) für den Einzelstand bis 2 lfm     € 8,00 (bisher € 7,00) 
 
b) für jeden weiteren lfm      €   4,00 (bisher € 3,50) 
 
c) Zuschlag Konsumation  €  50,00 (bisher € 0,00) 
 
d) Reinigungsgebühren bei Jahrmärkten pro Stand  €   5,00 (bisher € 3,50) 
 
    Platzreservierungsgebühr     €   1,50 (entfällt) 
 
e) Energiekostenersatz  pauschal     €   10,00 (bisher € 3,00) 
 
f) Energiekostenersatz Bauernmarkt    € 3,00 (bisher € 
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0,70) 
 
(2) Die zu leistenden Entgelte betragen für Märkte lt. § 2 Abs 2 Z 1 Marktordnung der 
Stadtgemeinde Liezen in der Fassung vom 22.10.2024 je Tag: 
 
a) Außenstandplatz mit eigener Hütte    € 30,00 
 
b) Außenstandplatz mit Gemeindehütte     € 50,00 
 
c) Innenstandplatz       € 30,00 
 
d) Zuschlag Konsumation      € 50,00 (bisher € 0,00) 
 
e) Energiekostenersatz pauschal     € 10,00 (bisher € 3,00) 
 
 
(3) Sämtliche Tarife sind wertgesichert und werden einmal jährlich mit Wirkung ab dem 
1. Jänner auf Basis des vom Land Steiermark zuletzt verlautbartem Indexvorschlag für 
Gebührenanhebungen angepasst. Sollte ausgehend vom 1. Jänner eines jeweiligen 
Jahres (= Gültigkeitstag der neuen Tarife) der letzte verlautbarte Indexvorschlag des 
Landes Steiermark mehr als 24 Monate zurückliegen, hat die Tarifanpassung auf Basis 
des von der Statistik Austria verlautbartem Verbraucherpreisindexes des Vorjahres 
(JVPI) zu erfolgen. Der rechnerisch ermittelte Wert ist kaufmännisch auf 10 Cent zu 
runden. 
 

 
§ 3 

Inkrafttreten 
 
1. Diese Marktgebührenordnung tritt mit 01.01.2025 Kraft. 
 
2. Mit dem Inkrafttreten dieser Marktgebührenordnung tritt die Marktgebührenordnung 
der Stadtgemeinde Liezen vom 06.07.1989 sowie alle zu dieser Marktgebührenord-
nung erlassenen Novellen außer Kraft. 
 
Finanzreferent Stefan Wasmer, MSc, informiert, dass die Finanzverwaltung eine etwas 
stärkere Erhöhung der Gebühren empfohlen hat. Es wurde bereits 2016 eine Erhö-
hung beschlossen, diese wurde dann jedoch nicht umgesetzt. Daher soll nunmehr le-
diglich eine moderate Erhöhung erfolgen.  
 
Die Bürgermeisterin ergänzt, dass die Konsumationsstände viel mehr einnehmen als 
andere Stände. Diesem Umstand wird durch den sogenannten „Zuschlag Konsuma-
tion“ Rechnung getragen.  
 
Kulturreferent GR Gregor Steiner möchte wissen, ob ein Verein diese Gebühr bezah-
len muss, wenn er bei einer Veranstaltung eine Hütte aufstellt und ohnehin bereits für 
diese Hütte eine Gebühr an die Gemeinde entrichten muss. Finanzreferent Stefan 
Wasmer, MSc, antwortet, dass diese Thematik nochmals geprüft werden muss.  
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Abschließend informiert Finanzreferent Stefan Wasmer, MSc, dass auch eine Indexie-
rung der Marktgebühren beschlossen wurde.  
 
2. Vizebürgermeister Egon Gojer ergänzt, dass diese erst ab dem Jahr 2026 schla-
gend wird. 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS stellt den Antrag aufgrund der Empfehlung des 
Finanz- und Wirtschaftsausschusses im Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Marktgebührenordnung 
der 

Stadt Liezen 
 
Verordnung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Liezen über die Einhebung von 
Marktgebühren. 
Gemäß §17 Abs 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024, BGBl. I Nr. 168/2023 so-
wie  
§ 8 der Marktordnung der Stadtgemeinde Liezen in der Fassung vom 22.10.2024 wird 
verordnet: 
 

§ 1 
Gegenstand 

 
Für die Benützung des überlassenen Raumes für die Aufstellung des Standplatzes 
und für andere mit der Abhaltung der Märkte verbundenen Auslagen, sind an die Stadt-
gemeinde Liezen Gebühren zu entrichten. 
 

 
§ 2 

Marktstandgebühren 
 
(1) Die zu leistenden Entgelte betragen für Märkte lt. § 2 Abs 1 Z 1-5 Marktordnung 
der Stadtgemeinde Liezen in der Fassung vom 22.10.2024 je Tag: 
 
 
a) für den Einzelstand bis 2 lfm     € 8,00 (bisher € 7,00) 
 
b) für jeden weiteren lfm      €   4,00 (bisher € 3,50) 
 
c) Zuschlag Konsumation  €  50,00 (bisher € 0,00) 
 
d) Reinigungsgebühren bei Jahrmärkten pro Stand  €   5,00 (bisher € 3,50) 
 
    Platzreservierungsgebühr     €   1,50 (entfällt) 
 
e) Energiekostenersatz  pauschal     €   10,00 (bisher € 3,00) 
 
f) Energiekostenersatz Bauernmarkt    € 3,00 (bisher € 
0,70) 



Seite 112 Gemeinderatssitzung 04/2024   22.10.2024 

 
 
 
(2) Die zu leistenden Entgelte betragen für Märkte lt. § 2 Abs 2 Z 1 Marktordnung der 
Stadtgemeinde Liezen in der Fassung vom 22.10.2024  je Tag: 
 
a) Außenstandplatz mit eigener Hütte    € 30,00 
 
b) Außenstandplatz mit Gemeindehütte     € 50,00 
 
c) Innenstandplatz       € 30,00 
 
d) Zuschlag Konsumation      € 70,00 (bisher € 0,00) 
 
e) Energiekostenersatz pauschal     € 10,00 (bisher € 3,00) 
 
 
(3) Sämtliche Tarife sind wertgesichert und werden einmal jährlich mit Wirkung ab dem 
1. Jänner auf Basis des vom Land Steiermark zuletzt verlautbartem Indexvorschlag für 
Gebührenanhebungen angepasst. Sollte ausgehend vom 1. Jänner eines jeweiligen 
Jahres (= Gültigkeitstag der neuen Tarife) der letzte verlautbarte Indexvorschlag des 
Landes Steiermark mehr als 24 Monate zurückliegen, hat die Tarifanpassung auf Basis 
des von der Statistik Austria verlautbartem Verbraucherpreisindexes des Vorjahres 
(JVPI) zu erfolgen. Der rechnerisch ermittelte Wert ist kaufmännisch auf 10 Cent zu 
runden. 
 

 
§ 3 

Inkrafttreten 
 
1. Diese Marktgebührenordnung tritt mit 01.01.2025 Kraft. 
 
2. Mit dem Inkrafttreten dieser Marktgebührenordnung tritt die Marktgebührenordnung 
der Stadtgemeinde Liezen vom 06.07.1989 sowie alle zu dieser Marktgebührenord-
nung erlassenen Novellen außer Kraft. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen 
 
 
 

18. 
 
Festsetzung von Tarifen für die Adventbegegnungen 
 
Finanzreferent Stefan Wasmer, MSc, berichtet, da es sich bei den Adventbegegnun-
gen am Pfarrplatz in Liezen eher um eine Veranstaltung als um einen Markt handelt, 
können die zu verrechnenden Standgebühren nicht von der Markgebührenordnung 
abgeleitet werden. Deshalb müssen für die Adventbegegnungen eigene Tarife festge-
legt werden. 
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Die bisher verrechneten Standgebühren basieren auf jenen Standgebühren, die bis 
zum Stadtratsbeschluss vom 8. November 2022 für den Christkindlmarkt in Weißen-
bach verrechnet wurden. Allerdings gibt es keinen gesonderten Beschluss für die Ad-
ventbegegnungen. Bislang wurden somit folgende Tarife verrechnet: 
 
Außenstandplatz mit Gemeindehütte pro Tag: € 30,00 
Außenstandplatz mit eigener Hütte pro Tag: € 15,00 
Stromkosten: € 3,00 
 
Aufgrund der gestiegenen Stromkosten wird empfohlen, diese anzuheben und an jene 
Stromkosten, die auch laut Marktgebührenordnung verrechnet werden, anzupassen. 
Die Standgebühren selbst werden nicht erhöht, jedoch indexgebunden. 
 
Kulturreferent GR Gregor Steiner informiert, dass die Adventbegegnungen und der 
Christkindlmarkt für das Kulturreferat gleich teuer sind. 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS stellt den Antrag aufgrund der Empfehlung des 
Finanz- und Wirtschaftsausschusses im Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Teilnahmegebühren für die Adventbegegnungen betragen ab 01.01.2025: 
 
Außenstandplatz mit Gemeindehütte pro Tag: € 30,00 
Außenstandplatz mit eigener Hütte pro Tag: € 15,00 
Stromkosten: € 10,00 
 
Sämtliche Tarife sind wertgesichert und werden einmal jährlich mit Wirkung ab dem 

01. November auf Basis des vom Land Steiermark zuletzt verlautbartem Indexvor-
schlag 

für Gebührenanhebungen angepasst. Sollte ausgehend vom 1. November eines 

jeweiligen Jahres (= Gültigkeitstag der neuen Tarife) der letzte verlautbarte Indexvor-
schlag 
des Landes Steiermark mehr als 24 Monate zurückliegen, hat die Tarifanpassung 

auf Basis des von der Statistik Austria verlautbartem Verbraucherpreisindexes 
des Vorjahres (JVPI) zu erfolgen. Der rechnerisch ermittelte Wert ist kaufmännisch 
auf 10 Cent zu runden. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen.  
 
 
 

19. 
 
Flächentausch Grundstücksnummer 1041 KG 67409 Reithtal mit Mag. Roland 
und Mag. Ulrike Jahn 
 
Finanzreferent Stefan Wasmer, MSc berichtet, Mag. Roland und Mag. Ulrike Jahn, 
Eigentümer der Liegenschaft -205 KG 67409 Reithtal sind an die Bauverwaltung her-
angetreten, und haben mitgeteilt, dass sie die Grenzen ihres Grundstücks zum öffent-
lichen Gut hin richtig stellen möchten. 
DI Robert Pilsinger Zivilgeometer, 8940 Liezen wurde mit der Durchführung beauftragt. 
Die Gartenmauer befindet sich teilweise auf öffentlichem Gut. 
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Eine Sanierung der Grenzen ist durch den Tausch von Flächen möglich. Die Grenze 
soll nach dem Tausch entlang der bestehenden Einfriedungsmauern verlaufen.  
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Das Trennstück 1 im Ausmaß von 3m² kommt vom Grundstück .205 KG 67409  Reit-
htal (Mag. Roland und Mag. Ulrike Jahn) zum Grundstück 1041 KG 67409 (Öffentli-
ches Gut). 
Das Trennstück 2 im Ausmaß von 1m² kommt vom Grundstück 1041 in der KG 67409 
Reithtal (öffentliches Gut) zum Grundstück .205 KG 67409 Reithtal (Mag. Roland und 
Mag. Ulrike Jahn). 
Demnach erfordert die Richtigstellung, die Herausnahme von 1m² aus dem öffentli-
chen Gut und im Gegenzug die Übernahme von 3m² in das öffentliche Gut. 
 
Es handelt sich um einen wertgleichen Tausch und soll nach §15 LiegTG idgF durch-
geführt werden. 
 
Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS stellt den Antrag aufgrund der Empfehlung des 
Finanz- und Wirtschaftsausschusses im Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Stadtgemeinde Liezen veranlasst die Durchführung der Vermessungurkunde er-
stellt von DI Robert Pilsinger Zivilgeometer, 8940 Liezen, mit der GZ 6252-23. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen.  
 
 
 

20. 
 
Auflassung des öffentlichen Gutes hinsichtlich eines Trennstückes des Grund-
stückes Nr. 1041 KG 67409 Reithtal und Übernahme in das freie Gemeindever-
mögen 
 
Finanzreferent Stefan Wasmer, MSc berichtet, Für die Richtigstellung der Grenzen des 
Grundstücks .205 KG 67409 Reithtal (Mag. Roland und Mag. Ulrike Jahn) zum öffent-
lichen Gut hin, ist die Herausnahme des Trennstücks 2 im Ausmaß von 2m² aus dem 
Grundstück 1041 in der KG 67409 Reithtal (öffentliches Gut) gem. Teilungsplan mit 
der GZ 6252-23 erstellt von DI Robert Pilsinger Zivilgeometer, 8940 Liezen, notwendig. 
 
Das Trennstück 2 mit einer Größe von 1m² der Grst- Nr. 1041 KG 67409 Reithtal wird 
aus dem öffentlichen Gut dem Grst-Nr. .205 KG 67409 Reithtal (Mag. Roland und Mag. 
Ulrike Jahn) zugeschlagen. 
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Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS stellt den Antrag aufgrund der Empfehlung des 
Finanz- und Wirtschaftsausschusses im Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Das öffentliche Gut hinsichtlich des Trennstücks 2 gemäß Teilungsplan von DI Robert 
Pilsinger Zivilgeometer, 8940 Liezen, mit der GZ 6252-23 im Ausmaß von 1m² wird 
aufgelassen und in das freie Gemeindevermögen überführt. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen.  
 
 
 

21. 
 
Übergabe eines Trennstückes des Grundstückes Nr. 1041 KG 67409 Reithtal an 
das Grundstück Nr. .205 KG 67409 Reithtal (Mag. Roland und Mag. Ulrike Jahn)  
 
Finanzreferent Stefan Wasmer, MSc berichtet, für die Richtigstellung der Grenzen des 
Grundstücks .205 KG 67409 Reithtal (Mag. Roland und Mag. Ulrike Jahn) zum öffent-
lichen Gut hin, ist die Übergabe des Trennstücks 2 im Ausmaß von 1m² aus dem 
Grundstück 1041 in der KG 67409 Reithtal gem. Teilungsplan mit der GZ 6252-23 
erstellt von DI Robert Pilsinger Zivilgeometer, 8940 Liezen, an das Grundstück .205 
KG 67409 Reithtal (Mag. Roland und Mag. Ulrike Jahn) notwendig. 
Das Trennstück 2 mit einer Größe von 1m² des Grst- Nr. 1041 KG 67409 Reithtal wird 
aus dem öffentlichen Gut dem Grst-Nr. .205 KG 67409 Reithtal (Mag. Roland und Mag. 
Ulrike Jahn) zugeschlagen. 
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Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS stellt den Antrag aufgrund der Empfehlung des 
Finanz- und Wirtschaftsausschusses im Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Das Trennstück 2 gemäß Teilungsplan von DI Robert Pilsinger, Zivilgeometer, 8940 
Liezen mit der GZ 6252-23 im Ausmaß von 1m² wird an das Grundstück .205 KG 
67409 Reithtal (Mag. Roland und Mag. Ulrike Jahn) übergeben. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen.  
 
 
 

22. 
 
Übernahme eines Trennstückes des Grundstückes .205 KG 67409 Reithal (Mag. 
Roland und Mag. Ulrike Jahn) in das öffentliche Gut 
 
Finanzreferent Stefan Wasmer, MSc berichtet, Zur Richtigstellung der Grenzen des 
Grundstück .205 KG 67409 Reithtal ist die Übernahme eines Trennstückes in das öf-
fentliche Gut, gemäß Vermessungsurkunde erstellt von DI Robert Pilsinger Zivilgeo-
meter, 8940 Liezen mit der GZ 6252-23, notwendig. 
 
Das Trennstück 1 mit einer Größe von 3 m² des Grst- Nr. .205 KG 67409 Reithtal wird 
dem Grst-Nr. 1041 KG 67409 Reithtal (öffentliches Gut) zugeschlagen. 
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Bürgermeisterin Andrea Heinrich, MAS stellt den Antrag aufgrund der Empfehlung des 
Finanz- und Wirtschaftsausschusses im Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Das Trennstück 1 gemäß Teilungsplan von DI Robert Pilsinger Zivilgeometer, 8940 
Liezen mit der GZ 6252-23 mit einem Ausmaß von 3 m² wird in das Grst-Nr. 1041 KG 
67409 Reithtal übernommen und in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Liezen las-
tenfrei übernommen. 
men. 
 
Beschluss: Einstimmig angenommen.  
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Die Verhandlungsschrift besteht aus 119 Seiten. 
 
 

Liezen, am 29.10.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
........................................................... ............................................................. 
Andrea Heinrich, MAS      Angelika Cainelli 
Bürgermeisterin        Schriftführerin 
 
 
 
 
 
........................................................... ............................................................. 
GR Helmut Laschan       GRin Jennifer Kolb 
Schriftführer         Schriftführerin 
 
 
 
 
 
........................................................... ............................................................. 
GR Thomas Wohlmuther     GR Werner Rinner 
Schriftführer         Schriftführer 
 
 
 
 
 
........................................................... ............................................................. 
GR August Singer       Mag. Peter Neuhold 
Schriftführer         als beauftragter Gemeindebediensteter 


